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Präsident Dr. Dr. Rundhammer eröffnet die 
Sitzung um 9 Uhr. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die 171. Sitzung des 
Bayerischen Landtags ist eröffnet. 

Der Schriftführer verliest das Verzeichnis der 
vorliegenden Entschuldigungen. 

Gräßler, Schriftführer: Nach Artikel 5 Absatz 2 
des Aufwandsentschädigungsgesetzes sind ent
schuldigt oder beurlaubt die Abgeordneten Beh
ringer, Dr. Bungartz, Dr. Eckhardt, Falb, 
Dr. Dr. Franke, Gegenwarth, GÜnzl, Dr. Raas, 
Hagen Georg, .Högn, Kaifer, Kerber, Kotschen
reuther, Mack, Ostermeier, Pittroff, Roßmann, 
Saukel, Stain, Strobl, Walch, Wimmer, Wölfel und 
Dr. Wüllner. 

Präsident D1·. Hundhammer: Ich rufe auf Zif
fer 1 des Nachtrags der Tagesordnung: 

Neuwahl des II. Vizepräsidenten des Bayeri
schen Landtags. 

Die Fraktion der CSU hat an mich folgendes 
Schreiben gerichtet: 

Gemäß § 7 der Geschäftsordnung des Baye-· 
rischen Landtags, wonach Änderung•en im 
Stärkeverhältnis der Fraktionen für den An

. teil an den Stellen des Präsidiums zu berück
sichtigen sind, trifft jetzt auf die CSU-Land-
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tagsfraktion die Stelle des II. Landtagsvize
präsidenten. Die CSU-Landtagsfraktion bringt 
hierfür den Abgeordneten Georg B a c h -
man n in Vorschlag. 

Hierzu erbittet das Wort der Herr Abgeordnete 
Dr. Baumgartner. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Bamngartner {BP): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Zunächst wäre zu dieser An
gelegenheit festzustellen, ob das Hohe Haus be
schlußfähig ist. Abgesehen davon aber möchte ich 
im Namen meiner ·Fraktion folgende Erklärung 
abgeben: 

Es steht fest, daß unter den Jiuri:sten hin~ichtlich 
der Anwendbarkeit der angerufenen Bestimmun
gen der §§ 7 und 10 der Geschäftsordnung des 
Bayerischen Landtags verschiedene· Auffassungen 
bestehen. Während die einen Juristen in § 10 der 
Geschäftsordnung eine lex speciaUs sehen, die 
gegenüber § 7 der Geschäftsordnung den Vorrang 
genießt, geht die andere Auffassung dahin, daß die 
Regel des § 7 der Geschäftsordnung, die das Pro
portionalitätsprinzip betrifft, durchgehend anwend
bar sei. 

Bei dieser Rechtslage und im Anschluß an ge
wisse Vorgänge halten wir es für richtig, auch für 
das engste Gremium - das dreiköpfige Präsidium 
- das Paritätsprinzip zu wahren. Wir bitten daher 
die CSU, auf ihre Forderung nach dem II. Vizeprä
sidenten loyalerweise zu verzichten. 

Persönlich darf ich dazu auch noch eine Bemer
kung machen: Es gibt im politischen Leben auch 
eine Fairneß. 

(Widerspruch und Zuruf von der CSU: 
Siehe gestern und vorgestern!) 

- Wir haben in den letzten Tagen sehr viel von 
Zusammenarbeit gehört, liebe Kollegen. Dort aber, 
wo es sich beweisen soll, daß wir zusammenarbei
ten, will man das anscheinend nicht tun. 

Ich bitte die CSU, in diesem Falle loyal und fair 
zu sein. Es wird doch keiner annehmen wollen, 
daß ·die Zusammensetzung des nächsten Bayeri
schen Landtags der Adenauer-Mehrheit entspricht. 

{Zuruf: Sehr richtig!) 

Aus diesem Grund~ ersuche ich nochmals di:e Frak
tion der CSU, fair zu sein. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Redner 
folgt der Herr Abgeordnete Haußleiter. 

Haußleiter (fraktionslos): Wenn Sie in dieser 
Frage entscheiden wollen, müssen Sie ohne Zweifel 
von der Geschäftsordnung ausgehen. Wo die Ge
schäftsordnung zweifelhaft ist, müssen föe auf den 
Willen ·derer zurückgehen, die die Geschäftsord
nung damals geformt haben, also auf· den ersicht
lichen inneren Willen der Geschäftsordnung. Es 
gilt hier das, was die jiiristischen Kollegen in 
einem solchen Fall. als die ratio legis, den inneren 
Sinn des Gesetzes bezeichnen würden. Nun darf 
ich sagen, daß sowohl in bezug auf die Wahl und 
die Amtsdauer des Ministerpräsidenten wie in be
zug auf die Wahl und die Amtsdauer des Landtags-

präsidenten einerseits unsere Verfassung und' an
dererseits die Geschäftsordnung widerspruchsvoll 
sind. Nach der Verfassung wird der Ministerpräsi
dent auf vier Jahre gewählt. Dem steht die Be
stimmung gegenüber, daß er für seine Geschäfts
führung des Vertrauens des Landtags bedarf, das 
heißt, daß er abberufen werden kann. Der Ver
fassungsgeber hat also bei der Steilung des Mini
sterpräsidenten gewollt - und genau diese Posi
tion hat die CSU hier immer ·eingenommen-, daß 
seine Amtsdauer vier Jahre betragen soll. Das ist 
gewollt. Man wollte demnach eine Stabilität in der 
Führung des Staates haben. Die in der Verfassung 
vorgesehene Einschränkung ist im Bayerischen 
Landtag nie zum Tragen gekommen. Die Möglich
keit eines Sturzes des auf vier Jahre gewählten 
Ministerpräsidenten hat der Ministerpräsident in 
wiederholten· Rechtsauseinandersetzl:lngen bestrit
ten. Genau den gleichen Widerspruch, der in der 
Verfassung bezüglich der Amtsdauer des Minister
präsidenten steht, haben Sie in der Geschäftsord
nung des Bayerischen Landtags bezüglich der 
Amtsdauer des Landtagspräsidenten. Nach § 10 
der Geschäftsordnung werden der ·Landtagspräsi
dent, seine zwei Stellvertreter und die vier Schrift
führer vom Landtag für seine Wah1dauer in be
sonderen Wahlgängen gewählt. Das ist bewußt so 
gemacht worden. 

'(Abg. Donsberger: Und § 7 Satz 2?) 

- Herr Kollege Donsberger, ich kenne die Ge
schäftsordnung mindestens genau so gut wie Sie, 
verlassen Sie sich darauf! Ich komme gleich auf § 7 
der Geschäftsordnung zu sprechen. Man hat also 
damals die gleiche Stabilität wie für das Amt des 
Ministerpräsidenten bewußt auch für das Amt des 
Landtagspräsidenten gewollt, weil für den Fall des 
Sturzes des Ministerpräsidenten der Landtagsprä
sident in dessen Funktion eintritt. Man wollte also 
eine Stabilität sowohl in der Regierungsführung 
wie in der Leitung des Parlaments haben. Das war 
der Sinn dieser Bestimmung. Wenn hiervon durch 
die CSU abgewichen wird, dann verstößt die CSU 
bewußt gegen den Grundsatz der Stabilität in der 
Führung unserer Geschäfte, der sonst ihr oberstes 
Prinzip ist. Sie vevletzt also bewußt aus rein par
teitaktischen Gründen, 'und um ihre neue Macht zu 
zeigen, ein Prinzip, das der Vorsitzende der CSU 
hier wiederholt und mit Nachdruck vertreten hat. 
Wenn nun die CSU in ·der Vertretung ihrer Prin
zipien wechselt, so wie es ihr taktisch jeweils ent
spricht, so ist es meiner Auffassung nach dann 
Aufgabe des Parlaments, an diesen Prinzipien fest
zuhalten. 

Ich komme nun zu § 7 der Geschäftsordnung. 
Wenn der Präsi!dent und seine zwei Stellvertreter 
nach der Stärke der Fraktionen gewählt werden, 
so bezieht sich das auf den Wahlakt zu Beginn des 
Parlaments. Dieser Wahlakt legt aber das Präsi
dium für die Wahldauer des Parlaments fest. Das 
ist eindeutig. 

(Zuruf von der CSU: Nein!) 

Das ist eine klare Entscheidung der Geschäfts
ordnung. 

(Zuruf von der CSU: Das ist doch eigentlich 
in § 7 aufgeführt!) 



1" 

Bayerischer Landtag - 171. Sitzung. Freitag, den 27. November 1953 347 

(Haußleiter [fraktionslos]) 

Nach der Geschäftsordnung wird also der Wahlakt 
für die Wahldauer des Parlaments vollzogen. Was 
ehe CSU jetzt fordert, ist ein klarer und eindeuti
ger Verstoß gegen den Sinn und gegen den Willen 
der Geschäftsordnung des Parlaments. 

Nun aber - und hier werden die Dinge inter
essant - kommt Absatz 2 des § 10, wonach der 
Präsident abberufen werden kann. Dieser Absatz 2 
des § 10 entspricht der Möglichkeit der Abberu
fung des Ministerpräsidenten für den Fall, daß er 
nicht mehr das Vertrauen des Hauses besitzt. Diese 
Möglichkeit ist theoreti:sch in der Verfassung an
gedeutet. 

(Lebhafte Unruhe!) 

- Herr Präsident! Ich glaube, die CSU braucht 
nicht mehr zuzuhören, da sie annimmt, die Majori
tät zu haben, und es deshalb nicht mehr nötig hat, 
auf Argumente zu achten. 

(Lachen bei der CSU) 

Ich meine nun folgendes:· Aus bestimmten Grün-
. den, nicht aber w:egen einer Änderung der Zusam'." 
mensetzung des Hauses, hat man es damals für 
möglich erklärt, den Präsidenten ahzuberufen. Da
bei hat man aber daran gedacht, daß er aus irgend
welchen Gründen ·das Vertrauen des Hauses ver
liert. Aus diesen politi:schen Gründen wurde also 
die Möglichkeit der Abberufung des Präsidenten 
in der Geschäftsordnung vorgesehen. Aus keinen 
anderen Gründen! Anders ausgedrückt: Der An
trag der CSU verstößt bewußt gegen das Prinzip 
der Stabilität der Geschäftsführung des Hauses, 
das in unserer Geschäftsordnung feierlich ver• 
ankert worden ist. 

Nun kommen wir aber auch zur Sachentscheidung; 
denn hinter dem formalen Verstoß gegen die 
Geschäftsordnung stehen ja auch sachliche politi
sche Interessen. Da darf ich zunächst einmal darauf 
hinwei:sen, daß wir eine Zeitlang annähernd eine 
gleiche Stärke zwischen der Fraktion der CSU und 

. der Fraktion der SPD hatten. Wenn nur ein Mann 
übergetreten wäre, hätte sich das Stärkeverhältnis 
geändert, und wir hätten es erleben können, daß 
wir bei einem Wackel-Kandidaten im Hause 
eine fortgesetzte Änderung im Präsidentenstuhl 
de·s Hauses gehabt hätten. Nun erlauben Sie mir, 
bitte, eines zu sagen: Ich selbst bin am wenigsten 
geeignet, gegen einen Mann zu sprechen, der aus 
Gewissensgründen seine Partei verläßt. Das gibt 
es. Es gi:bt Menschen, die aus Überzeugungsgründen 
mit der Fraktion, der sie angehören, in Konflikt 
kommen. 

(Abg. Meixner: Was soll das eigentlich?) 

- Ich sage es Ihnen gleich, Herr Präla:t! Sehr viel! 
Meiner Ansicht nach sollte man sehr achtsam sein, 
wenn es Opportunisten gibt, die der jeweils sieg
reichen Partei nachlaufen. 

(Zustimmung bei der BP) 

Und wenn wir von der Entscheidung solcher Oppor
tunisten die Zusammensetzung des Präsi:diums 
unseres Parlaments abhängig machen, dann ent-

scheidet über dieses Parlament und seine Geschäfts
führung - -

(Abg. Meixner: Unerhört! - Weitere Zurufe 
von der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeürdneter, 
ich muß dies~ Ausführungen zurückweisen. ,Man 
kann einem Abgeordneten, der aus seiner Fraktion 
austritt, nicht von vornherein solche Motive unter
schieben, wie es hier geschieht. 

(Zurufe aus der CSU: Er hat es selbst getan! 
Er ist aus der CSU ausgetreten.) 

Haußleiter (fraktionslos): Herr Präsident, ich 
ha:be nichts gegen Männer gesagt, die ihre Partei 
aus Gewissensgründen verlassen. Ich habe aber 
gesagt, daß wir die Zusammensetzung des Präsi
diums des Landtags nicht von der Entscheidung 
von Männern abhängig machen dürfen, die sich 
nach einem Wahlsieg der stärkeren Partei an
schließen. Das ist meine persönliche Meinung. Es 
sollte damit auch gesagt werden, daß da:s Haus 
jedenfalls hier vor eine Entscheidung gestellt wird, 
die auch eine Entscheidung über Dinge ist, die 
über die formalen Prinzipien der Geschäftsordnung 
hinausgehen. Sie könnten sonst labile Abgeordnete 
zur Grundlage einer Labilität in der Führung 
dieses Hauses machen. Das wäre nicht rici. '·'""· das 
wäre nicht im Sinne des Hauses. 

Und nun erlaube ich mir, auch wenn ich mir n, 
Unwillen des !Herrn· Prälaten Meixner· zuziehe, noch 
ein Wort zu dem ~andidaten, der uns vorgeschl·a"" 
gen :ist ....:.. da könnte ich fast in einen Gewissens-1 
konfitikt kommen -, zu s1a:gen: Wir haben in det 
CDU/CSU e:in höchst linteressantes Prnblem, da~ 
ist das Problem der Konfessionsmathematik höhe· 
ren Stils. 

(Heiter.k!eit) 

Das ist folgendes Prinzip: 

(Abg. Donsberger: Das halben Sie auch immer 
angeschnitten, als 'Stie .bei uns waren!) 

- J1a, Herr KoHege [)onsberger, a:us Notwehr, ich 
sage Ihnen gleich den Grund. 

(Zuruf des. Abg. Dons1berger) 

Es geht um folgendes Prinzip: Wir haben eine seihr 
interessante Verteilung der Au:Egaben: Die entschei
denden p o 1 i t i s c h e n Funkfüonen werden der 
konfessiionellen iMehrheit, a!ber die r ·e p r ä s e n t 1a
t i v e n Funktionen werden der evangelischen Min-

. derheit zugeteilt. Wir ha1ben folgendes: W:er die 
Briefe schrei:bt, der muß der Mehrheit .angehören, 
a1ber die Briefträger dürfen unter dem Gesd.chts
punkt der konfessionellen Parität ausgesucht wer
den. 

(Heiter.k!ei t) 

Sch1auen föe auf die Ministerbank! Hier ist einmal 
ein offe~nes Wort zu siir.echen! Warum sollen wir 
das nd.cht tun? Wenn Sie inkorrekt sind, dann er-
1auiben wir uns, der Un:k!orrektheit die Wahrheit 
gegenüberzustellen. ' 

Auf der Ministerbank können Sie eine konfes
sionell sehr :interessante Analyse machen: . . 

(Zuruf) 

2 
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Die Suche nach dem Postminister - so wie Sie es 
machen - war ein inter·essianter Anschauungsun
terricht: Die entscheidenden politischen Funktionen 
für diie !Mehrheit und diice repräsentativen Funktio
nen für die evangelische Minderheit in der CSU, 
das heißt, ihr ·evangelischer Arbeitskreis soll jetzt 
zweifollos wieder beruhigt werden. 

Herr KoUege Bachmann, !ich achte Sie ohne Zwei
fel; Sie haiben ·eine lange par1amentarisch·e Tradi
tion hinter sich. Sie sollten sich mcht als Aushänge

. schi1d herge1ben für 1e.ine solche Art höherer Kon
fessionsmathematik. 

(Heiterkeit) 
Das wollte ich einmal sagen. 

(Zuruf des Abg. Do:r:iJSiberger) 
- Von da aus zu saig.en, Herr Koileg·e Donsberger, 
ich hätte mich auch daran 1betefügt: Als ich in der 
CSU war, hatten die Protestanten in der CSU noch 
etwas zu sagen. Dann haben S[e den Aribeitskreis 
katholischer Po01itiker gegründet, der vor jeder 
Fraktionssitzung get.aigt und die Personalentschei
dungen getroffen hat. 

(Abg. Donsberger: Gott sei Dank fat es 
gelungen ... ) 

- Jawohl, das ist Ihnen gelungen, den Protestan
ten Haußleiter hinausz.udrücken. 

(Abg. Donsberger: Wir srind froh, daß wir 
Sie los hiahen!) 

::-:- Jawohl, weil Sie nur Mitläufer ibrauchen können. 
Und nun sage ich Ihnen: Hier fällt e[ne Entschei
dung. Wenn wir verhindern, daß hier eine Reprä
sentamvfunktion beroeitwillig :auf dem Rücken des 
!Hauses verteilt wird wegen des Überlaufs von ein 
paar Leuten, di·e sich nach einer sie1greichen Wahl 
entschieden haben, dann erzwingen wir eine echte 
Entscheidung. Ich behaupte: Hier v:erletzt die CSU 
das Prinzip der '8ta.lbilität in der Führung des Par-

- l·aments, wie sie es selibst einmal gewollt hat und 
wie sie d1e Sta1bifüät in der Staatsführung haben 
will. Sie schlägt sich mit d1esem Antrag se1ber ins 
Gesicht und wir haben in gehelimer Abstimmung 
zu entscheiden, daß dieser Vorschl1ag der CSU von 
der Mehrheit des Hauses nicht .angenommen wer
den kann. 

(Beifall hei der BP) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich bin darauf auf
merksam gemacht worden, daß der Herr Aibgeord
nete Dr. Geislhöringer beri den von mir gerügten 
Ausführungen des Herrn .A!bgeordneten Haußleiter 
unter Hinweis .auf Mitgheder der Fr.a:ktion der 
CSU den Zwischenruf gemacht ihat: „Hier sitzen 
die Schweinehunde!" Der iHerr Abgeordnete 
Dr. Ge1islhöringer bestätigt es. 

Das ist eine so schwere Störung der Ordnung, ein 
so schwer·er Verstoß, daß ich von der einschlägigen 
Bestimmung der Geschäftsordnung Ge1br.auch mache 
und den Herrn Abgeordneten Dr. Geislhöringer für 
heute .aus der Sitzung 'a:usschließe; ich bitte fün, den 
S1aal , zu. verlassen. Ein Zwischenruf dieser Art 
kann nicht hingenommen werden. 

(Aibg. Dr. Baumgartner: Zur Geschäfts
ordnung!) 

- Zur Geschäftsordnung der Herr A!btgeordnete 
Dr. Baumg.artner. 

Dr. Baumgartner (BP): Ich bitte den Henrn Prä
sidenten, in der Geschäftsordnung nachzusehen, ob 
ein Ausschluß ohne vorherrl.ge Verwarnung möglich 
ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die einschlägige Be
stimmung ,in § 77 hbsatz 1 Satz 1 der Geschäfts
ordnung l1autet: 

Weigen besonders gröblicher Störung der 
Ordnung kann der Prästdent ein Mitglied von 
deQ' Slitzung ausschließen. 
(Abg. Dr. Baumg.artner: Die Ordnung wa·r 

nicht gestört! -'- Abg. Bezo1d: Jawohl!) 
- Ein Zwischenruf dieser Art stellt ·eine so schwere 
Störung der Ordnung dar, daß ich der Meinung bin, 
der Ausschluß ist 1angebr.acht. 

Dr. Lacherbauer (BP): Wir legen Widerspruch zu 
Protokoll 1ein! 

Präsident Dr. Hundhammer.: - Das wird zur 
Kenntnis genommen. Darüber wiird dann der Älte
stenmt BescMuß fassen. 

Ich ·erteile nunmehr dem nächsten Redner, Herrn 
Kollegen. Bezo1d, das Wort. 

(Abg. Dr. Geislhöringer verläßt den Saal. -
Lebhafte Bravo-Rufe und Händeklatschen 
bei der .BP - Abg. Michel: Ich protestlere 
dagegen, daß die Fraktion, wenn ein Abge
ordneter einen solchen Ausdruck sich er
laubt, noch Beifall klatscht! Das ist uner
hört! - Oho-Rufe und Gelächter bei der 
BP - Abg. Hadasch: Schmeißt doch die 
ganze Opposition hinaus! - Glocke des Präsi
denten - Weitere erregte Zurufe und an-

haltende. große Unruhe) 
- Ich bitte jetzt um Ruhe und um Aufmerk

samkeit für den nächsten- Redner.. 
(Wortwechsel zwischen -dem. Abg; Hadasch 

und Mitgliedern der CSU) 

Bezold (FDP): Meine Damen und Herren! Hohes 
Haus! Ich darf vielleicht mit der Feststellung be
ginnen: Nichts ist unglücklicher, als Geschäftsord·: 
nungsdebatten mit der Wut politischer Diskussio
_ nen zu führen, und zwar deshalb, weil die Ge..: 
schäftsordnung jederzeit jeden in diesem Haus 
treffen kann. ·Meiner Meinung nach ist es falsch, 
zu sagen, die CSU sei zu ihrem Antrag nicht be
rechtigt, dieser Antrag käme aus irgendeinem rein 
poli~ischen Grund. Das ist ihr gutes Recht. So, wie 
Fassung der Geschäftsordnung lautet, bin ich der 
Auffassung, der VoJ:sitzende der CSU hätte eine 
Unterlassung begangen, wenn er nicht für seine 
Fraktion - deswegen ist er ja Fraktionsvorsitzen
der - die Möglichkeiten auszunützen versuchte, 
die ihm die Geschäftsführung gibt. Ebenso falsch ist 
es, zu glauben, man könne etwa dem Vorsitzenden 
der Fraktion der Bayernpartei vorwerfen, wenn er 
sich gegen diesen Antrag wendet, er tue das rein 
aus politischen und persönlichen Gründen. Denn 
es ist selbstverständlich auch seines Amtes als 
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Fraktionsvorsitzender, für seine Partei, wenn die 
Fassung der Geschäftsordnung unklar ist, das mög
lichst Günstige herauszuholen. 

Die Frage ist nun: Gibt die Geschäftsordnung 
für die eine oder für die andere Möglichkeit juri
stische und tatsächliche Grundlagen? Sie ist zwei
fellos in ihren §§ 7 und 10, zumindest auf den 
ersten Anschein hin, widersprüchlich. 

(Abg. Junker: Nur auf den ersten?) 
Aus dieser Tatsache heraus haben sich seit langem 
- denn das ist nicht der erste Fall, den wir dis
kutierten - in diesem Haus zwei verschiedene Mei
nungen gebildet. Im § 7 heißt es: 

Die Stärke der FraktionellJ ist maßgebend 
für ihre Reihenfolge und für ihren Anteil an 
den Stellen des Präsidiums, des Ältestenrats, 
der Ausschüsse, der Ausschußvorsitzenden und 
Ausschußschriftführer und ihrer Stellvertreter. 

Weiter heißt es, und das ist der maßgebende 
Satz in § 7, der auf die jetzigen Verhältnisse an
gewendet werden will: 

Änderungen im Stärkeverhältnis der Frak
tionen sind zu berücksichtigen. 

Sie müssen also berücksichtigt werden. 
Im § 10 heißt es: 

Der Landtagspräsident, seine zwei Stellver
vertreter und die vier Schriftführer werden 
vom Landtag fü.r seine Wahldauer in geson-

. derten Wahlgängen gewählt. 
Es ist auffällig, daß bei dieser Vorschrift, offen
sichtlich gewo.llt, die Ausschüsse, die Ausschußvor
sitzenden, deren Stellvertreter und die Schrift
führer, sogar der Ältestenrat nicht genannt sind, 
sondern nur der Landtagspräsident und dessen 
Siellvertreter. Man kann also schwer umhin, aus 
dieser Vorschrift nicht' lesen zu wollen, daß dadurch 
dem Präsidenten und seinen Stellvertretern, dem 

·Präsidium als solchem eine gewisse herausgeho
bene Stellung gegenüber jenen Organen, die der 
§ 7 insgesamt benennt, gegeben werden soll. Die 
Frage ist: Besteht ein rechtlicher Grund zu dieser 
Auffassung? Die Geschäftsordnung gibt uns auf 
diese Frage keine Antwort. Die Verfassung gibt 
im Artikel 20 zumindest eine gewisse Antwort, 
indem sie erklärt: 

(1) Der Landtag wählt aus seiner Mitte ein 
Präsidium, bestehend aus einem Präsidenten, 
dessen Stellvertretern und den Schriftführern. 

(2) Zwischen zwei Tagungen führt das Prä
sidium die laufenden Geschäfte des Landtags 
fort. 

(3) Der Landtag gibt sich eine Geschäfts-
ordnung. 

Die Verfassung will also die Regelung der Vor
schrift; die in der Geschäftsordnung festgelegt 
wurde. 

Das ist die einzige Nabelschnur zwischen Ver
fassung und Geschäftsordnung in diesem Aufgaben
bereich. Es gibt noch, den Präsidenten betreffend, 
eine zweite Bindung zwischen Geschäftsordnung 
und Verfassung, nämlich jene berühmte Vorschrift, 

----------~ 

wonach der Präsident nicht abberufen werden 
kann, wenn dem Land Bayern ein Ministerpräsi
dent augenblicklich nicht zur Verfügung steht -
eine Vorschrift, die selbstverständlich ist. 

Nun war ich immer der Auffassung, auch in un
seren Beratungen im sogenannten Satzung:Saus
schuß - ich werde darauf zurückkommen-, daß 
durch die Heraushebung der :Verfassung und durch 
die Heraushebung des § 10 in der Geschäftsordnung 
dem Präsidium den gewöhnlichen Ausschüssen 
gegenüber tatsächlich eine herausgehobene Stellung 
eignet und zukommt. Ich habe damals, als wir im 
Satzungsausschuß die Angelegenheit besprochen 
haben - und wie zweifelhaft sie ist, sehen Sie 
daran, daß man stundenlang, von guten Willens, 
darüber gesprochen hat, wobei der Herr Kollege 
Dr. Lacherbauer, wie schoni einmal im Landtag, 
einer anderen Auffassung zuneigte -, das Beispiel 
gebraucht: - Damals waren die Verhältnisse im 
Landtag etwas schwankend. Es war, glaube ich, 
so, daß ein Abgeordneter mehr der SPD die Mehr
heit gegeben hätte. - Ich habe erklärt, ich könnte 
es nicht einsehen und hielte es für falsch, daß diese 
eine Stimme, wenn sie sich wirklich erfüllen würde, 
etwa den Landtag zwänge, Dr. Hun:dhammer als 
Präsidenten abzusetzen und an dessen Stelle einen 
anderen Präsidenten zu wählen: Das wäre nach 
meiner Auffassung deshalb ein Nonsens, weil der 
gesamte Landtag den Präsidenten wählen muß und 
weil er nicht in rein tech~isch-organisatorischer Art 
der Zahl wegen gewählt wird, sondern weil durch 
diese Zahl das Vertrauen in seine Person ausge
drückt wird. Wenn derjenige, der glaubt, § 7 habe 
auf § 10 einzuwirken, recht hätte, dann hätte der 
Herr Präsident automatisch abtreten müssen, weg
geschafft durch die Zahl in dem Augenblick, wo die 
SPD einen Abgeo,rdneten mehr bekommen hätte. 
Nun stünde diese Tatsache meiner Meinung nach 
im Widerspruch zu der ganz klaren Vorschrift des 
§ 10, Absatz 2, wo es heißt: 

Sie können durch Beschluß des Landtags, 
abgesehen von dem Fall des Art. 44 Abs. 3 
Satz 5 der Verfassung, 

das ist der Fall, daß der Präsident nicht weg
gewählt werden kann, während der Ministerpräsi
dent fehlt -

jederzeit abberufen werden. 
Ich kann nicht einsehen, welchen Sinn es haben 
soll, für das Präsidium die Möglichkeit der Ab
berufung zu schaffen, wenn allein schon die Zahl 
unter Umständen die Tatsache der Zugehörigkeit 
zum Präsidium juristisch verblassen läßt und aus 
der Welt schafft. Dann bedürfte es keiner Abberu
fung. Kurzum, es kann gar kein Zweifel sein, daß 
die Vorschriften in sich unklar, ja sogar wider
spruchsvoll sind. 

In einem solchen Fall, meine Damen und Herren, 
ist es nun für den Juristen üblich, nicht nur aus 
Eigenem zu schöpfen, sondern sich auch zu über
legen, ob es andere, ähnliche Gesetze gibt, die aus 
dem gleichen Tatbestand geschaffen sind und die 
Zweifelsfrage beantworten. Meine Damen und Her
rei1, Sie können mir nicht bestreiten, daß die Ge
schäftsordnung· des Bundestags dem Bundestag ge-
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nau so eine formale Ordnung geben will, wie sie 
die Geschäftsordnung des Landtags dem Landtag 
zu geben versucht. Wenn Sie sich fragen, wie dort 
die Frage gelöst ist, dann finden Sie, daß dort mein 
Standpunkt bekräftigt ist. Zunächst einmal besteht 
hinsichtlich der Geschäftsordnung des Bundestags 
genau so die Bindung an die Verfassung des Bun
des, nämlich an das Grundgesetz, wie sie hinsicht
lich der Geschäftsordnung des Landtags durch 
Artikel 20 der bayerischen Verfassung gegeben ist. 
In Artikel 40 des Grundg1=setzes - merkwürdiger~ 

weise gerade das Doppelte - heißt es: 

Der Bundestag wählt seinen Präsidenten, 
dessen Stellvertreter und die Schriftführer. 

Und jetzt wortwörtlich wie in der bayerischen Ver
fassung: 

Er gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Und in der Geschäftsordnung des Bundestags, 
meine Herren, ist nun in § 5 die Angelegenheit 
ganz klar geregelt. In § 5 heißt es: 

Der Präsident und die stellvertretenden Prä
sidenten bilden das Präsidium. 

Im Kommentar dazu heißt es: 

Das Präsidium ist für die Dauer der Wahl
periode (§ 2 Abs. 1) beziehungsweise bis zur 
Auflösung des Bundestags gewählt. 

Lesen Sie § 2 nach, so werden Sie dort finden: 

Der Bundestag wählt mit verdeckten Stimm
zetteln 

- dort ist es nämlich eine echte Wahl -

in besonderen Wahlhandlungen den Präsiden-. 
ten und seine Stellvertreter für die Dauer der 
Wahlperiode des Bundestags. 

Wortwörtlich die gleiche Vorschrift, wie wir sie in 
unserer Geschäftsordnung haben, gebunden an die 
wortwörtlich gleiche Verfassungsvorschrift, nämlich 
ans Grundgesetz, wie wir unsere Geschäftsordnung 
an die bayerische Verfassung gebunden haben. 

Wir zweifeln hier. Im Bundestag ist, soviel ich 
weiß, niemals ein Zweifel entstanden, und der offi
zielle Kommentar des Bundestags gibt ganz klar 
Auskunft, daß „für die Dauer der Wahlperiode" 
selbstverständlich heißt: „bis zum Ende des Bun
destags". 

(Abg. Junker: Da gibt's aber keinen 
Artikel 44 Absatz 3!) 

- Da gibt's keinen Artikel 44 Absatz 3, weil es 
einen Staatspräsidenten, einen Bundespräsidenten 
gibt. 

Meine Herren, nun muß ich als Jurist Ihnen ganz 
ehrlich sagen: Wenn eine solche, absolut analoge 
Vorschrift vorhanden ist, die im Gegensatz zu der 
unseren nicht unklar„ sondern klar ist und ganz 
klar und eindeutig den Willen des .Gesetzgebers er
kennen läßt, werden Sie niemals behaupten kön
nen, daß die beiden Vorschriften in § 7 und § 10 
unserer Geschäftsordnung zusammenstimmen. Wenn 
das klar sein wollte, müßte nämlich in § 10 Ab
satz 1 folgendes hineinkommen: 

... werden vom Landtag für seine Wahldauer 
in gesonderten Wahlgängen gewählt. § 7 f in -
d e t An w e n dun g. 

Dann wäre es klar. Das hat der Gesetzgeber ent
weder nicht gewollt - das wissen wir nicht und 
wir können es nicht feststellen - oder vergessen. 
Diese Vorschriften sind also unklar, es handelt sich 
um eine lex imperfecta. Daraus ergibt siCh, daß 
beide Fraktionsvorsitzende selbstverständlich das 
gute und begreifliche Recht haben, aus dieser Un
klarheit für sich die für sie günstigere Lesart her
zuleiten. Wie gesagt, dafür sind sie Fraktionsvor
sitzende, sonst wären sie nämlich schlechte. 

Meiner Meinung nach kann man aber den § 10 
nicht zusammen mit dem § 7 verstehen, vor allem 
deshalb nicht, weil in § 7 sowohl das Präsidium 
wie die Ausscb,üsse genannt sind, während in § 10 
die Ausschüsse ausdrücklich nicht genannt sind. 
Meine Herren, zu welchen Weiterungen Ihre Auf
fassung führen kann, zeigt wohl am besten ein 
Beispiel: Unter Umständen könnte dann wirklich 
ein Abgeordneter - und der wäre sehr viel wert, 
möchte ich in 'Klammern sagen -, 

(Abg. Haußleiter: Richtig! - Heiterkeit) 

der sich verleiten läßt, einer anderen Partei bei
zutreten, die Person des Präsidenten gefährden. 
Der Präsident müßte dann nach Ihrer Auffassung 
notwendig seinen Sitz verlassen und es müßte neu 
gewählt werden. Das kann doch wirklich niemand 
im Ernst wollen, und das kann doch nicht der Sinn 
der Vorschrift in § 10 Abs. 1 sein. 

(Abg. Meixner: Warum denn nicht?!) 

Es bleibt aber auf jeden Fall eines übrig: Wenn 
Sie Ihren Standpunkt für den richtigen halten und 
wenn sich dem der Landtag anschließt, dann ist es 
notwendig, daß der neue Vizepräsident -wenn ich 
mich so ausdrücken darf - vom Landtag g e -
w ä h 1 t wird. Was „Wahl" heißt, ist im Verfas
sungsrecht eindeutig festgelegt. Sie hat im demo
kratischen Staat ihre bestimmten Voraussetzungen: 
Sie muß allgemein sein, sie muß geheim sein und 
sie muß jedem, der dem Wahlkörper angehört, die 
gleiche Chance der Teilnahme geben. Es geht also 
auf keinen Fall an - das wurde schon immer 
falsch gemacht -, daß etwa erklärt wird, die und 
die Fraktion bietet den und deri Mann an, und daß 
man sich· damit die Wahl ersparen will. Das ist 
nicht im Sinne der Geschäftsordnung, sondern im 
gegebenen Fall müßte gewählt werden. 

(Richtig! bei d'er BP) 
Wiahrscheinlich müßte sogar nach § 10 Albsatz 2 
zuel!'st ein Beschluß herbedgeführt werden - aber 
darüber klann man str·eiten-, daß der ibish:erige 
Vizepräsident abberufen wird; denn das schreibt 
§ 10 Absatz 2 vor. Erst dann ist die W.aiM ffu den 
neuen Vizepräsidenten frei. Dabei kann natürlich 
jeder Abgeordnete, wie er lustig ist, auf den Wahl
zettel irgend jemanden schreiben, der als Vize
p:rästdent dn [Frage kommen k!ann, und das ist jedes 
Mitglied dieses Hauses. Das läßt diese Vorschrift 
offen. Ich sage ilhnen 1g1anz offen, ich bin mit 
meiner Auffassung im iS·atzungsausschuß, ·also d.n 
dem Unterausschuß des Geschäftsordnungsausschus
ses, überstimmt worden. Aber darüber war sich 
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delI' Satzungsausschuß .klar, d1aß ·er jetzt ganz ein
deutig·e Bestimmung,en und edn g.anz eindeutiges 
Gesetz schaffen muß, weil diese Vorschriften un
klar sind. Und er hat es gesch1affen und zwar 
dadurch, daß er das Präsidium gianz bestimmten 
Größenverhältnissen und ganz bestimmten Parteien 
zuteilt, nämllich in der Art, daß die stärkste Partei 
den Präsidenten und die weiteren Parteien nach 
der Stärke die Vizepräsidenten bekommen. Ob der 
Liandtag diesen Vorschlag 1annimmt, ist die zweite 
Frage. Aber di:e Tatsach1e, daß man gerade ein
heitlich v-on allen J>,arteien an dieser Stelle erklärt 
hiat: „Hier muß eine .klare Änderung geschaffen 
werden", :zeigt j•a auch, daß :immerhin nicht ganz 
unwesentliche Mitglieder dieses [Hauses der Auf
fassung waren, die Vorschrift sei zweifelhaft. 

Ich wi'll mich nicht über politische F,airneß und 
politische Klugheit verbreiten; das ist nicht meines 
Amtes. Aber eines ist sicher: Se]bst wenn man sich 
auf den verständlichen Standpunkt des Vorsitzen
den der CSU, der in dem Fall ja forde1rn muß, stellt, 
kann man sich als Fraktion und als einz·elner Ab-

. geor·dneter immer noch auf •den 'Standpunkt stellen: 
nachdem die Dinge so liegen und jede der Mög
lichkeiiten offen lassen, .könnte man der ETwäJgung 
R:aum geben, ob man sie nicht auch so weit offen 
läßt, daß man der drittgrößten Partei - so, wie es 
die kommende •S.atzung vorsieht, wenn sie ange
nommen wird - den einen Viizepräsi:denten läßt. 
Das ist eine .g;:tnz ander·e Erwägung, die iaber nicht 
etwa bedeutet, wenn man ihr folgt, daß der Vor
sitzende deT Fraktion unrecht 'gehabt hätte; denn 
wie gesagt, er muß die Vorteüe ausnützen. 

Ich persönl1ich •bin der Auffassung, diaß so, wi:e 
di:e Dinge juristisch Hegen und wie sie sich vor 
1allem mit den juristischen Feststellungen der Ge
schäftsordnung des Bundestags v·erzahnen, die Mög
lichkeit einer Neuwahl überhaupt nicht gegeben 
ist. 

(Lebhafter Beifall bei der FDP und bei der BP) 

Präsident Dr. Hundhammer: Mir wird noch 
mitgeteilt - mir selbst ist dieser Vorgang in die
sem Tumult entgangen -, daß der Herr Abgeord
nete Kraus, als ein Teil der Fraktion der BP das 
Verlassen des Saales durch den Herrn Abgeord
neten Dr. Geislhöringer mit Händeklatschen be
gleitete, den Zwischenruf gemacht hat: „Werft die 
alle raus!" 

(Oho! bei der SPD) 

Ist das der Fall gewesen? 
(Widerspruch aus den Reihen der CSU) 

Wenn es geschehen sein sollte, muß ich dem 
Zwischenrufer eine Rüge erteilen. 

(Zurufe von der CSU - Gegenrufe von der 
BP, u. a. Abg. Dr. Baumgartner: Das. stört 
die Ordnung genau so, das andere war auch 

eine Störung der Ordnung!) 
- Darüber hat der Ältestenrat zu entscheiden. · 

Als nächster Redµer erhält das Wort der Herr 
Abgeordnete Dr. Lacherbauer. 

(Zuruf von der CSU: Junker!) 

- Nein, der hat verzichtet. 

(Anhaltende Unruhe - Abg. Michel: Herr 
Präsident, der Herr Abgeordnete Hadasch 

hat - - Abg. E:urz: Herr Präsident!) 

Dr. Lacherbauer (BP): Meine Damen und Herren! 
Dem Prinzip, dias !Herr Kollege Bezo1d soeben zum 
Ausdruck gebracht hat, liegt wohl der Gedanke 
zu Grunde, man sollte dafür sorgen, daß in Körper
schaften die Spitze stabil bleibe. Das hat seinen 
guten Grund. 

Nun tritt vor uns die Frage, ob wir eine Ände
rung im Präsidium, d. h. im engsten Präsidium -
das sind die drei Präsidenten -, vornehmen sollen 
oder nicht, und zwar weil sich eine Verschiebung 
in den Fraktionsstärken ergeben hat. Unsere Ge
schäftsordnung, die im übrigen ja auch gespickt ist 
von Mängeln, hat für diese Frage auch wieder 
k~ine brauchbare, keine eindeutige Lösung, ge
bracht. Vor allem hat sie sich nicht mit dem Pro
blem beschäftigt, welche Wirkung die Veränderung 
der Fraktionsstärke erzeugt, ob mit der Änderung 
der Fraktionsstärke sich die Dinge von selbst 
gestalten oder ob nur gegebenenfalls . diejenige 
Fraktion, die. eine Vermehrung erhält und bei .der 
Berechnung nach dem Modus des d'Hondtschen 
Verfahrens einen Anspruch auf einen oder mehrere 
Sitze erheben kann, einen entsprechenden Antrag 
stellen kann. Diese Frage ist bei uns nie aktuell 
geworden, und zwar deshalb, weil die Fraktionen, 
die einen Sitz verloren haben, jeweils auf den Sitz 
verzichteten, ohne daß eine formelle Abberufung 
desjenigen, der den Sitz innehatte, durch den Land
tag erforderlich war. Nach meinem Dafürhalten 
ist unsere Geschäftsordnung so gestaltet, d~ß die 
Dinge sich nicht von selbst ändern, sondern daß 
die Änderung erst durch die entsprechenden Be
schlüsse des Landtags herbeigeführt wird, daß also 
mit anderen Worten der Beschluß, durch den neue 
Mttglieder von Ausschüssen oder neue Vorsitzende 
bestellt werden, nicht etwa nur einen deklaratori
schen, sondern, wie wir F'achleute sagen, einen 
konstitutiven Charakter an sich trägt. 

Nun stelle ich an Sie die Frage: Sind Sie der 
Auffassung, daß der zweite Vizepräsidentenstuhl 
bereits vakant ist? Ich glaube kaum, daß jemand 
diese Auffassung vertreten kann und vertreten 
wird. Es muß daher an sich eine' Abberufung statt
finden, die selbstverständlich auch mit der Neu
wahl verbunden sein kann, d. h.: Wenn der Land
tag zur Neuwahl schreitet und einen neuen Mann 
wählt, ist damit implizite gleichzeitig die Abberu
fung edo1gt. Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ich glaube, man sollte diese Praxis bei
behalten; denn nach außen hin würde eine Ab
berufung, isoliert beschlossen, dem Mann, der seine 
Aufgq.ben erfüllt hat und nur wegen des Zahlen
spi:els seinen Präs~dentenstuhl Täumen muß, eine 
Diffamierung bringen, die man ihm nicht zumuten 
kann. 

(Sehr richtig! bei der BP) 

Wenn jemand eine Forderung hat, so ist es durch
aus noch nicht gesagt, daß er diese Forderung 
erheben muß. Er kann sich überlegen, ob er es 
tut. Er braucht es nicht zu tun, wenn er Gründe 
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hat, die ihn veranlassen, auf die Geltendmachung 
dieser Forderung zunächst oder für dauernd zu 
verzichten. Meine Damen und Herren, wenn man 
eine Forderung hat - eine Forderung, die ja nicht 
lebensnotwendig ist -, dann muß man sich schon 
die Frage vorlegen, ob es nicht Gründe gibt, eine 
solche Forderung nicht zu erheben. Da möchte ich 
nun eines sagen: Sie sehen die Zwiespältigkeit der 
Meinungen der Juristen, die in diesem, Hause sit
zen, die, wie der Herr KoHege Bezold, der Auffas
sung sind, daß zwar der § 7 eine Generalnorm 
enthält, daß aber demgegenüber der § 10 die soge
nannte Spezialnorm ist, die lex specialis, die eine 
Ausnahme gegenüber der Generalregel schafft 
oder, wie man wieder unter Fachleuten sagt: lex 
specialis derogat l~gi generali. Diese Auffassung 
kann sich nicht mit der Meinung der CSU identi
fizieren, daß sie erstens eine Forderung hat; denn 
nach ihrer Auffassung ist ja das Präsidium -
mindestens die drei Präsidenten - für die Dauer 
von vier Jahren bestellt, es sei denn, daß § 10 
Absatz 2 einsetzt, daß durch einen Gestaltungsakt, 
durch einen Beschluß, ein Mitglied des Präsidiums 
abberufen wird. Ich gebe offen zu, daß ich auf 
Grund des Wortlauts dieser Meinung zuneige. Eine 
Entscheidung haben wir nicht, die uns sagen würde, 
welche Meinung nun die geltende ist; denn solange 
keine oberstrichterliche Entscheidung da ist, bleibt 
es bei den Auffassungen und man kann von keiner 
behaupten, sie ist recht oder sie ist falsch. Es sind 
zwei Meinungen, die über den Gegenstand gelten. 
Solange diese Entscheidung nicht da ist, bin ich 
der Meinung, sollte man auch vom Standpunkt der 
Fairn~ß, der Loyalität eine solche Forderung nicht 
erheben; insbesondere nicht erheben im letzten 
Viertel, im allerletzten Viertel dieser Legislatur
periode. Ich habe im Ältestenrat schon darauf hin
gewiesen, daß wir wiederholt von der Regel des 
§ 7 abgevvichen sind, dieses mechanistischen Prin
zips. Das d'Hondtsche Verfahren ist ein mathe
matisches, aber kein politisches Verfahren, das nur 
den einen Zweck hat, die letzten Reststimmen zu 
erfassen, insbesondere bei Wahlen in Körper
schaften mit 80, 100, 150, 200, 400 Mitgliedern, mit 
dem sogenannten Ermittlungsverfahren der Divi
sion, der Differentia1division. Wir haben schon in 
manchen Fällen diese Regel des § 7 - das können 
wir. - zugunsten eines anderen Prinzips zurück
gedrängt, nämlich zugunsten des sogenannten 
Paritätsprinzips. Ich bin der Auffassung, daß der 
Landtag hierbei wohlberaten war. Wir haben da 
und dort in Beschlüssen, wo nach dem d'Hondt
schen Divisionsverfahren eine Fraktion nicht mehr 
mit erfaßt werden konnte, ein Mitglied dieser 
Fraktion freiwillig hereingenommen, um dem 
Gedanken, dem höheren und sinnvolleren Geqan
ken der Parität Rechnung zu trngen. 

(Sehr richtig! hei der BP) 

Ich sage Ihnen g1eich jetzt, die Bayernpartei ist 
gewillt, das auch .in der Zukunft zu tun. Alles, was 
mit Mechanismus :zusammenhängt, alles, wias nach 
der kalten Zahl nur ,errechnet wird und dem Leben 
gegenübertritt, wird dem Leben ung,erecht. 

(Abg. von Rudolph: Die Zahl !ist neutral!) 

Darum möchte ich folgenden Vorschlag machen. 
kh berufe mich hierbei rauf Stimmen, die unmittel
bar in Pulblikationsorganen deT CSU laut geworden 
sind; ich denke dabei an die Publikation des „Re
gensburger Anzeigers" vom 25. November und ich 
,denke auch an die heutige Notiz in der „Süddeut
schen Zeitung", wo genau so der Gedanke der 
P1arität angerufen wird, um hier nicht Bitternisse 
entstehen zu lassen, uni nicht Dinge zu verg,ew.al
tigen, die man ,an sich klug und fair gestalten 
kann. Ich schlage fönen vor, meine Damen und 
Herren, dtadurCh, daß Sie auf Ihre Stimmzettel den 

, Namen des Mannes Schreiben, der bisher seine 
Aufgaiben gut geführt hat, die Wahl so durchzu
führen, daß die Dinge vevbleiiben, wie sie sind. 

Ich stel'le jetzt bereits den Antrag, nach der 
Geschäftsordnung die Wahl geheim durch:zuführ,en. 

(LebhiafteT Beifall ibei der BP) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich darf annehmen, 
daß mit dem Antrag auf Durchführung der Wahl 
nach dem schriftlichen Modus auch der Antrag 
veTibunden sein soll, auf eine formelle Abberufung 
1aus den dargelegten Gründen zu verzichten. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Nicht beantragt, 
iimplizite!) 

- ·Implizite ist es beantragt. 

Nun möchte ich noch festste'llen, daß . der Ab
geordnete Kraus erklärt hat, er habe den Zwischen
ruf nicht gemacht, und die Z.eug,en, die den Vor
'.@ang ibeobiachtet haben, bestätigen das. Damit ist 
die Siache mit dem Zwischenruf Kraus erJ,edigt. 

Nächster Redner ist der Herr .A!bgeordnete 
Meixner. 

l.Ueixner (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! Ich 
muß offen bekennen, daß ich als Vorsitzender der 
CSU-Fraktion und, ich glaube, mit mir alle meine 
Freunde betroffen und erstaunt sind über diese 
Debatte, die unser Anspruch ausgelöst hat. Unser 
Anspruch stützt sich klar auf den § 7 der Geschäfts
ordnung. Alle Redner, alle Juristen, auch der Herr: 
Abgeordnete Bezold und, wenigstens im Ältesten
rat, sogar der Herr Abgeordnete Dr. Lacherbauer 
haben erklärt, daß dieser § 7 eine klare Sprache 
spricht, gegen die eigentlich nicht anzukommen ist. 
Ich muß wohl wegen der Bedeutung, die dieser § 7 
hat, jhn noch einmal verlesen, auch wenn ihn der 
Herr Kollege Bezold schon verlesen hat: 

Die Stärke der Fraktionen ist maßgebend 
für ihre Reihenfolge und für ihren Anteil an 
den Stellen des Präsidiums, 

- an den Stellen tdes Präsidiums! -
des Äitestenrats, der Ausschüsse, der Aus
schußvorsitzenden und AusschußsChriftführer 
und ihrer Stellvertreter. Änderungen im 
Stärkeverhältnis der Fraktionen sind zu be
rücksichtigen. 

Ich glaube, klarer, eindeutiger, zwingender kann 
der Wortlaut nicht sein, um unseren Antrag und 
unseren Anspruch auf den zweiten Vizepräsidenten 
zu rechtfertigen. Diese Bestimmung - es ist eine 
Bestimmung der Geschäftsordnung - haben wir 
jederzeit eingehalten. Sie wurde von allen Fraktio
nen anerkannt und von allen Fraktionen als Selbst-
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verständlichkeit in Anspruch genommen. Ich möchte 
ausdrücklich betonen: Unser Anspruch hat mit 
einer persönlichen Einstellung, im· vorliegenden 
Fall mit einer persönlichen Einstellung gegen un
seren verehrten Herrn Vizepräsidenten Dr. Fisch
bacher, nicht das Mindeste zu tun. 

(Sehr richtig! bei der CSU - Teilweiser 
Widerspruch) 

Auch meine Fraktion bestätigt Herrn Vizepräsi
denten Dr. FischbaCher gern, daß sie gegen seine 
Person und gegen seine Geschäftsführung nicht 
das Geringste einzuwenden hat. 

(Beifall bei der CSU - Abg. Dr. Brücher: 
Laßt doch alles beim alten!) 

Nein, Frau Kollegin, eben nicht. - Der § 10 
ist eine von allen Fraktionen in allen Fällen in 
Anspruch genommene Bestimmung, die ohne Dis
kussion und ohne Widerspruch jederzeit vollzogen 
worden ist. Wir sind aber betroffen und erstaunt, 
daß in diesem Fall das nicht ebenso selbstverständ
lich gehandhabt werden soll. Der § 10, der be
stimmt, daß der Landtagspräsident, seine zwei 
Stellvertreter und die vier Schriftführer vom Land
tag für seine Wahldauer in gesonderten Wahl
gängen gewählt werden, steht unseres Erachtens 
mit dem § 7 in keiner Weise in Widerspruch. Er 
gilt eben nur im Rahmen der Bestimmungen des 
§ 7. Sie bleiben solange und gegebenenfalls vier 
Jahre im Amt, sofange ihrer Fraktion der Anspruch 
auf diese jeweiligen Stellen zusteht. 

Ich kann mich hier auf die juristischen Deduk
tionen der Herren Juristen nicht einlassen, ich bin 
kein Jurist, ich glaube aber, daß jeder, der diese 
beideni Paragraphen nebeneinander stellt, dieser 
meiner Auffassung zustimmen muß. 

Ich hätte an sich nichts weiter zu sagen, aber die 
vorausgegangenen Ausführungen zwingen mich, 
ihnen einiges hinzuzufügen. Der Abgeordnete 
Haußleiter hat gesagt, er hätte sich meinen Unwil
len zugezogen. Ich glaube, er hat sich durch seine 
Ausführungen den Unwillen eines jeden rechtlich 
denkenden Menschen in di.esem Hause zuziehen 
müssen. 

(Beifall bei der CSU) 

Wir haben seinerzeit· eine Union geschaffen und 
wir haben in dieser Union den Gedanken der Zu
sammenarbeit der beiden Konfessionen auf dem 
Gebiete des öffentlichen . und politischen Lebens 
ausdrücklich aufgen:ommen und wir haben uns 
all die Jahre ehrlich bemüht, diesen Gedanken zu 
verwirklichen. Ich glaube„ jeder, der es gut mit 
Deutschland und mit dem deutschen Volke meint, 
kann diesen. Gedanken nur begrüßen. 

(Beifall bei der CSU) 
Unser deutsches Volk hat das tragische Schicksal 
der konfessionellen Spaltung erlitten. Das war 
vor 400 Jahren. Keiner der heute Lebenden hat 
daran irgendeinen Anteil oder irgendeine Schuld. 
Aber 400 Jahre hat das deutsche Volk unter dieser 
Spaltung schwer gelitten. Das weiß jeder. Und 
wenn jetzt hier eine Partei auftritt und sagt: Wir 
wollen auf dem Felde des politischen und öffent-

Üchen Lebens die vergangenen Dinge bereinigen, 
wir wollen loyal und mit dem ehrlichen Willen 
zur Parität zusammenarbeiten, dann müßte jeder 
in Deutschland das begrüßen. 

(Beifall bei der CSU - Zuruf) 
Nur der wird es nicht begrüßen, der für sich von 
der Fortdauer der Spaltung, des Gegensatzes, 
irgendeinen Vorteil ziehen will. 

(Beifall bei der CSU) 
Es ist eben der Zwischenruf gefallen: Bekennt

nisschule, Konfessionsschule! Hier fehlt es an den 
fundamentalsten Erkenntnissen, hier verwechselt 
man die dogmatische und die bürgerliche Toleranz. 

(Beifall bei der CSU) 
Die beiden Konfessionen sind sich darüber klar, 
daß es nicht das Ziel sein kann, das Glaubensgut 
der beiden Konfessionen zu vermi,schen und zu 
vermanschen, sondern d;:i„ß jeder klar bei der von 
ihm als richtig erkaninten Wahrheit bleibt. Dar
über sind sich die beiden Konfessionen einig. Das 
ist ganz selbstverständlich. Das hindert aber nicht 
eine loyale und ehrliche Zusammenarbeit auf an
deren Feldern, auf dem bürgerlichen, auf 
dem politischen Feld. Und wenn der Abgeordnete 
Haußleiter- sagen will, daß wir es mit· unserem 
Streben l1Jach Parität nicht ehrlich meinen, dann 
täuscht er sich. Unsere evangelischen Freunde wis
sen, und der 6. September hat darauf auch eine 
Antwort gegeben, daß wir den ehrlichen 
Willen haben, damit Ernst zu machen und eine 
ehrliche Parität unter den beiden Konfessionen 

- herbeizuführen. · 
(Beifall bei der CSU). 

Ich habe unseren evangelischen Freunden immer 
gesagt: Wenn ein Teil Anlaß zu Klagen und Be
schwerden hat, er möge es uns offen sagen, dar
über wollen wir uns ehrlich aussprechen und alles, 
was hier nicht in Ordnung sein sollte, wollen wir 
ehrlich bereinigen. Das ist die Auffassung der 
Christlich-Sozialen Uniol11 und das wird vom katho
lischen wie auch vom evangelischen Volksteil heute 
gebilligt. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Bau;qigartner lfll'4 auch 
der Herr Abgeordnete Dr. Lacherbauer haben uns 
aufgefordert, Fairneß, Loyalität, Zusammenarbeit 
hier zu zeigen. Ich habe vorhin gesagt: Hier. han-,
delt es sich um eine Bestimmung der Geschäfts
ordnung, die bisher in jedem Falle in Anspruch 
genommen wurde und widerspruchslos gewährt 
worden ist. Ich habe ausdrücklich gesagt, das habe 
mit einer persönlichen Stellungnahme gegen 
Herrn Vizepräsidenten Dr. Fischbacher wirklich 
gar nichts zu tun. Aber jetzt darf ich doch hinzu
fügen: Wie kann eine Fraktion von uns Fairneß 
und Loyalität verlangen, wenn sie hier in der 
Öffentlichkeit uns als Schweinehunde beschimpft! 

(Entrüstete Zurufe von der BP und große 
Unruhe) 

- Ich würde ja gar nichts sagen - -

(Erneute lebhafte Zurufe von der BP, dar
unter Abg. Dr. Baumgartner: Abgeordneter 
Lanzinger war gemeint, ein einzelner! -

Unruhe) 
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Präsident Dr. Hundhammer: Der Zwischenruf 
hat gelaytet: „Hier sitzen die Schweinehunde!" 

(Große Unruhe und lärmende Zurufe von 
der BP) 

So ist mir berichtet worden. 
(Abg. Dr. Baumgartner: Sie haben ihn nicht 
gehört, Herr Präsident! Ein einzelner war 

es! Das ist unerhört, Herr Prälat!) 

Meixner (CSU): - Das ist nicht unerhört! 
(Abg. Dr. Baumgartner: So geht es nicht, 
Herr Prälat! Ein einzelner! Das ist keine 
öffentliche Beleidigung für die ganze CSU! 

- Weitere Zurufe und Unruhe) 
- Hen Kollege Baumgartner, zunächst kann ich 
mich stützen auf die offizielle Mitteilung des Herrn 
Präsidenten. 

(Abg. Dr. Baumg1artner: Das ist die Zusam
menar!beit! Unmöglich! Eine ganz·e Fnaktion 

dafür verantwortlich machen!) 
- Hieran darf ich anknüpfen. Aber ich würde das 
gar nicht so sehr wgieren; wir wissen genau, wenn 
ein ·einzelnes Mitglied einer Fraktion entgleist, 
krann es nicht der Fraktion zur Last ge1egt werden. 
Das ist gaillZ klar. 

(Zurufe von der BP) 

- Sie dürfen aiber dann Ihrem Fnaktionskollegen, 
wenn er den Saal verläßt, nicht Beifall 
klatschen; das ist das Gl\avierende. Über den Zwi
schenruf als solchen, kann man sich 'hinwegsetzen; 
denn jedem passiert einmal eine Entgleisung, 
das sei anerkannt; man darf aber dann nicht 
Beifall kfatsch,en, wenn der Mann zur Ordnung 
gerufen und aus dem 1Saial gewiesen wird. 

(Sehr gut! bei der CSU - Abg. Dr. Baum
gartner: Es waren aruch wieder .nur einzelne!) 

~Nein, eine ganz stattliche Zahl! 

(W.i:derspruch von der BP) 

Und nun lassen.Sie mich zurden Ausführungen des 
Herrn Kollegen Bezold 1einige Worte sagen! Herr 
Kollege Bezoid hat so ,argumentiert: Wenn 'seiner
zeit die SPD-Fraktion, die 163 Mitglieder hatte ge
g.enüber der CSU mit 64 Mitgliedern, durch irgend 
eine Verschie;bung in diesem Haus stärker gewor
den wär.e als die CSU-Fraktion, dann hätte sie den 
Posten des Präsidenten für sich in Anspruch neih
men können. Ja, ohne jeden Zweifel hätte sie das 
gekonnt. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen: Wir 
haben damit auch tatsächlich gerechnet. Die Nach
wahlen von damals haben ihren besonderen Bei
geschmack dadurch gehabt, daß· an einer geringen 
Stimmenverschiebung zugunsten der SPD die 
Möglichkeit hing, daß die SPD das tut, was heute 
die CSU-Fraktion tut, nämlich den Posten des 
Präsidenten für sich in Anspruch zu nehmen. 
Warum denn auch nicht? Wir sind sogar über
zeugt, daß die SPD-Fraktion das getan hätte. 

(Zustimmende Rrufe v·on der SPD) 
- Sie !bestätigen d1as. Wiir haiben damals tatsächlich 
damit gerechnet. 

(Aibg. Kiene: Dann hätten Sie aber anders 
geredet als iheute, Herr Prälat!) 

- Ich habe ·eben g,esagt, daß wir mit dieser T1at
sache gerechnet haben. In unse11en Kreisen ist 
wiederholt diese Friage v·entiliert worden. Mit dem 
Hinweis auf die Bedeutung der Nachwahl haben 
wir unter uns immer gesagt: Wir müssen uns an
strengen, daß. wir die· Nachwahl gewinnen, weil 
sonst die SiPD-.Fra.ktion .in der Lage wäre, den 
ersten Präsidenten des Hauses zu be1anspruchen. 
Das ist ganz klar, und wir hätten uns der Ge
schäftsordnung widerspruchslos gefügt. 

(Zuruf der !SiPD: Wir Wilde sind doch ibesse're 
Menschen!) 

Sie s.ind nicht in die Lage 1gekommen, Herr 
Kollege! 

Nun hat Herr Kollege Bezo11d weiter die Bundes
verfassung und die Geschäftsordnung des Bundes
tags zitiert. Herir Kollege Bezo1d, diese Argumen
tation schlägt schon deswegen nicht durch, weil 
die 1bayerische Verfassung von 1946, d.ie Geschäfts
ordnung des 'Bayerischen L1andtags von 1948, die 
Buri:desiverfassung von 1949 und die Geschäfts
ordnung des Bundesta,ges von 1950 ist. Das sind 
1also ,gan:z getr·ennte Ding1e, von denen jedes für sich 
zu !behandeln ist. Richtig 'ist natürlich, daß konse
quent auf Girund des § 7, wenn der F;all eintritt, 
die 'betreffende Fraktion, die bisher die Stelle be
setzt hielt, diese Ste'l1e räumen und ihr Mitglied 
abberufen muß. Das würde iauch in diesem Falle 
implizite, wie vorhin gesagt wurde, geschehen. 

Schließl.ich hat sich Herr KoHege Dr. Lach,erbauer 
auf eine Notiz in der heutig·en Nummer der 
„Süddeutschen Zeitung" berufen. Ich darf Herrn 
Kollegen Dr. Lacher;b:auer darauf 'aufmeirksam 
machen, daß seinerzeit bei dem Ü'bertritt der 
6 Aibgeordneten der Bay.ernpartei zur CSU diesel!be 
1SZ geschrielben lhat, es sei woM diie bedeutsamste 
Folge dieses Übertritts, daß nunmeihr dte Bayern
partei die .Stelle des zweiten Vizepräsidenten ver
liert. Damals hat also dte SZ ganz. k1ar diese Folge 
erkannt '1111!d als seibstveirständlich !bezeichnet. 

(Abg. flr. Baumgiartner: Die Möglichkeit!) 

Sie hat anerkannt, daß die BP die Stelle des 
zweiten Vizepräsidenten verliert. 

(.A!bg .. Dr. L1acherbauer: Auch eine Ze.itung 
hat verschiedene Auf:fiassungen j·e nach ihiren 
einzelnen Mitgliedern und Redakteuren; es 
giibt .keine efoheitliche Meinung 1e.iner Zeitung. 
'Sie brauchen ibloß Ihre eiigenen Zeiitungen 

daraufuin durchprüfen!) 
- Elntschuldigen Sie, Herr Kollege! Wir haben in 
diesem Falle jederzeit die gleiche Auffassung ge- • 
habt, haben sie heute und werden sie morgen 
wieder !haben. 

(Beifall ibei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Redner ist noch
mals geme1det der Herr Abgeordnete Haußleiter. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! An sich darf ich Ihnen geste
hen, daß es uns ein wenig bedrückt, wenn an 
einem Vormittag, an dem eine soziale Entscheidung,· 
nämlich über die Weihnachtszuwendungen, gefällt 

I 
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werden sollte, so lange über eine Personalfrage, 
wenn Sie mir erlauben, dritten Grades geredet 
wird. 

(Abg. Meixner: Wer hat das ausgelöst? Doch 
nur Sie!) 

Es ist aber vielleicht doch gut, wenn wir diese 
Frage jetzt bis zu Ende durchdiskutieren, und da 
bin ich gezwungen, dem Herrn Kollegen Meixner 
einige Worte zu sagen. 

Herr Abgeordneter Meixner hat ausgeführt, 
jeder rechtlich Denkende in ·Deutschland begrüße 
die Zusammenarbeit der Konfessionen. Eine ehr
liche Zusammenarbeit der Konfessionen wird jeder 
begrüßen. Daß es aber in der CSU damit bitter 
aussieht, habe nicht ich hier zu beweisen; das hat 

.. der Herr Präsident des Deutschen Bundestags in 
·einer Rede unmittelbar nach den Bundestags
wahlen zum Ausdruck gebracht. 

{Abg. Eberhard: Das haben Sie falsch gele-
sen, Herr Kollege!) 

- Und nun, Herr Ko11ege Meixner, wenn Sie so 
wollen, dann diskutieren wir das Problem auch 
auf der anderen Ebene durch. Ich bin aus Gewis
sensgründen aus der CSU ausgetreten; 

(Zuruf von der CSU: Aus gewissen Gründen!) 
Ich habe die Gründe nicht öffentlich dargelegt, bin 
aber dazu bereit. Herr Kollege Dons'berger hatte 
eine „Arbeitsgemeinschaft katholischer Politiker in 
der CSU" g:_:>'iindet und ·zwar hat er in der 
Begründung mir gegen4ber ausgesprochen: „weil 
der Einfluß der Protestanten in der CSU durch 
Ihre Anwesenheit zu stark geworden ist." Ich habe 
alles getan, um bei der Parteiführung zu erreichen, 
diese bewußt einseitig orientierte Arbeitsgemein
schaft zur Auflösung zu bringen; aber sie hatte 
die Me:hrheit in der Fr.aktion und sie ih:atte in der 
CSU erreicht, daß jede Personalentscheidung in 
Sondersitzungen vor der Fraktionssitzung getrof
fen werden sollte. Da war ein Punkt eneicht, wo 
ein. Protestant aus Gewissensgründen nicht mehr 
in der CSU bleiben konnte, weil gegen die Parität 
verstoßen worden war. So war der Vorgang. 

(Zuruf des Abg. Donsberger) 

Sie wissen genau, daß Ihre „Arbeitsgemeinschaft 
katholischer Politiker" jetzt nicht mehr notwendig 
ist; Sie haben diese Arbeitsgemeinschaft ein
schlafen lassen, denn jetzt ist· dieses Prinzip der 
Parität iri der 9su kein Problem mehr, jetzt ist 
es so eindeutig zu Ihren Gunsten entschieden, daß 
Sie keinen Arbeitskreis mehr brauchen. 

(Abg. Donsberger: Sie waren der Störenfried 
in der CSU!) 

Sie' waren der Mann, der den Protestanten 
Haußleiter bewußt hinausdrängen wollte! 

(Zuruf des Abg. Junker) 

Ich bin auch bereit, dieses Problem durchzudisku
tieren. Dann könnten wir ein wenig weiter aus
holen. Wir könnten dann über die Frage Land
jugend und über die Frage Ochsenfurt diskutieren. 

(Abg. Meixner: Aber nicht jetzt!) 

Damit darf ich diesen Punkt abschließen. 

Sie haben ein sehr interessantes Wort gesagt, 
Herr Prälat, das wir uns einrahmen wollen. Sie 
haben gesagt, wir sollten die dogmatische Intole
ranz - die Sie vertreten - nicht verwechseln mit 
der bürgerlichen Intoleranz, die sie ablehnen. 
Herr Prälat, glauben Sie denn, daß aus der von 
Ihnen vertretenen dogmatischen Intnleranz sich 
eine echte bürgerliche Toleranz ableiten läßt? 

(Abg. Meixner: Selbstverständlich!) 
- Ich nicht! 

(Abg. Meixner: Weil Sie die Grundlagen 
nicht kennen, weil Sie nichts davon ver-

stehen!) 
- ilch kenne die Grundl1ag·en sehr gernau. Aber die 
dogmatische Intoleranz, die Sie vertreten, führt 
zum jahrhundertealten Versuch der Gegenrefor
mation und dem stellen wir entgegen die Position 
der Reformation, wenn Sie schon die konfessio
nellen Dinge durchdiskutieren wollen. · Ihre dog
matische Intoleranz sehen wir heute überall wirk
sam. 

(Abg. Meixner: Das ist etwas anderes, das, 
verstehen Sie bloß nicht!) 

- Ich verstehe Sie sehr_ gut, Herr .Prälat, und Sie 
mich auch! 

(Heiterkeit - Abg. Meixner: Vielleicht wol-
len Sie es nicht verstehen!) . 

- Wir sind in der Lage und gern bereit, die Dinge 
sehr sorgfältig durchzudiskutieren; es wäre Zeit 
dazu. 

Jetzt darf ich zurückkehren zur Geschäftsord
nung. Hier hat Herr Kollege Be:zold eine juristische 
Meisterleistung vollbracht. Es war eine sehr sorg
fältige Analyse der Geschäftsordnung. Daß Herr 
Kollege Meixner jene Analogie zur Bundestags
geschäftsordnung 'ablehnt, verstehe ich auch von 
seinem Standpunkt .aus; denn sie ist sehr bitter, sehr 
peinlich. Hier aber geht es um eine andere Frage. 
In einem Punkte ist unsere Geschäftsordnung ganz 
klar, wie -die Verfassung ganz klar ist. Sie nimmt 
nämlich das Präsidium aus der Labilität der Zu
sammensetzung der Ausschüsse, und zwar ganz 
bewußt in § 10 der Geschäftsordnung heraus. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Ganz anders!) 
Hier ist die Stabilität · 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Und § 14 Absatz 3?) 
der Führung der Geschäfte des Landtags das Ziel 
der Geschäftsordnung. Nun kommt das Inter
essante: Die CSU will in der Tat überall dieses 
Prinzip der Stabilität: In der Regierungsführung 
in Bonn, im Grundgesetz ist sie verankert durch 
die Einführung des konstruktiven Mißtrauens
votums und in der bayerischen Verfassung ist die
ses Prinzip der Stabilität durch die Wahl des Mini
sterpräsidenten auf vier Jahre verankert. Hier ist 
meiner Ansicht nach die entscheidende Analogie. 
Es ist auch gesagt, der Ministerpräsident bedarf 
cJes Vertrauens des Landtags; er könnte theoretisch 
auch abberufen werden. In der Frage aber, ob er · 

- abberufen werden kann oder nicht, hat die CSU 
immeT das Prinzip der Sta.bilitärt vertreten. 

(Abg. Bezold: Durch Ablehnung des Miß
trauensvotums!) 
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- Genau so, Herr Kollege Bezolcl! Und genau aus 
dieser Analogie heraus muß sie es auch dort tun, 
wo die Geschäftsordnung an sich in § 10 eindeutig 
diese Stabilität will. Dagegen verstößt die CSU, 
wenn sie das Formalprinzip in der Zusammen
setzung der Ausschüsse - dort ist es richtig; denn 
der Ausschuß ist immer ein verkleinerter Spiegel 
des Parlaments und der ewige Wechsel schadet 
dort - auf das Präsidium anwendet. Das Präsi
dium ist eine Staatsfunktion über die Leitung des 
Landtags hinaus und ist deshalb in der Verfassung 
verankert. Ich sage Ihnen eines: Die CSU ist hier 
im Begriff, ihre eigenen Grundlragen ianrutrasten. 
Sie handelt hier parteitaktisch, machttechnisch und 
verletzt das Prinzip des Konservativen, des Stabi- ' 
len, das sie selbst gewollt hat. Wenn die CSlJ ihre 
Grundlagen verlassen will, dann haben wir sie auf 
ihrem Kurs festzuhalten,· indem wir solche Ver
stöße gegen den inneren Sinn unserer Geschäfts
ordnung ablehnen und die Beibehaltung des bis
herigen Zusta,ndes bejahen. 

(Beifall bei der BP und den Fraktionslosen) 

:Präsident Dr. Hundhammer: Es sind noch zwei 
Redner gemeldet. Ich möchte dem Hohen Hause 
vorschlagen - der ·Antrag ist auch formell ge
stellt -, die Rednerliste zu schließen. Erhebt sich 
dagegen eine Erinnerung? - Nein; die Rednerliste 
ist geschlossen. 

Als nächster Redner erhält der Herr Abgeord
nete Hadasch das Wort. 

Ha das eh (FDP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Wer die Debatte der letzten Viertel
stunde angehört hat, wird es kaum für möglich 
halten, daß wir über die Wahl des Vizepräsidenten 
debattieren. Wenn nun Herr Prälat Meixner in der 
Debatte d;;trgestellt hat, wie unser Volk 400 Jahre 
Jang in konfessionellen Streitigkeiten lag und wie 
es sich nach der Einheit sehnte, dann werden wir 
hier im Hause alle darüber der gleichen Meinung 
sein. Wir werden Verständnis dafür haben, unter 
welchen Gesichtspunkten die CSU als Unionspartei 
1945 angetreten ist, um mitzuhelfen, über diese 
Hürde zu springen. Wir müssen aber heute einmal 
ehrlich sein und fragen, ob es ihr gelungen ist, ob 
die Idee der Unionspa1·tei wirklich im politischen 
Raum erfolgreich gewesen ist. Die Debatte hat 
wieder dazu geführt, daß allein bei der Wahl eines 
Vizepräsidenten tatsächlich alle diese Dinge bis zur 
Konfessionsschule hin wieder aufgerollt worden 
sind. 

(Abg. Meixner: Aber nicht von uns, vom 
H;rnßlei ter ! ) 

Aber Herr Kollege! Auch in der Presse stand 
bereits überall, daß wir einen evangelischen Prä
sidenten brauchen. Die Tatsache, daß alles immer 
mehr konfessionalisiert wird, bezieht sich nicht 
riur auf die Wahl des Viz•epräsidenten. Wäre es so, 
dann würde ich nicht dazu sprechen. Aber seit dem 
6. September - das können 'Sie doch nicht leug
nen - besteht eine Tendenz, die uns Angst macht; 
plötzlich spielen konfessionelle Gesichtspunkte 

überall dort eine Rolle, wo sie nicht hingehören. 
Da muß z. B. ein evangelischer Postminister ge
stellt werden. Welche Rolle. hat eigentlich die Frage 
der Religion bei einem Postminister zu spielen? 
Sind dann vielleicht zwei katholische Abteilungen 
als Ausgleich notwendig? Da spricht man von einer 
christlichen Gewerkschaftsbewegung, da soll im 
Bauernverband eine evangelische und eine katho
lische Landjugend geschaffen werden; und nun 
sollen wir einen evangelischen oder einen katho
lischen Vizepräsidenten wählen! Das alles ist eine 
Entwicklung, deren letzte Phase wir mit Angst 
verfolgen. · 

{Abg. Dr. Baumgartner: Sehr richtig!) 

Gerarde durch diese Dinge wird etwas in unser 
Volk hineingetragen, was wir nicht hinnehmen 
können. Unsere Partei wird so oft mißverstanden, 
wenn sie von überkonfessionellem Handeln spricht,. 
obwohl wir es nur tun, weil auch wir das echte 
Anliegen ihaiben, über die Hürde der Konfessions
trennung hinwegzukommen und diese Spannungen 
in unserem Volke zu beseitigen. Ich sehe aber mit 
Erschrecken, daß wir in der letzten Zeit auf ent
gegengesetztem Wege sind, was für keinen Teil 
gut ist. 

Zum Schluß darf ich noch etwas sagen, was bei 
der heutigen Wahl eine Rolle spielt. Meine Freunde 
von der CSU und wir führen den Wahlkampf näm
lich meistens zusammen unter ganz verschiede
nen - -

(Zuruf von der SPD: Gegen die SPD!) 
- Jawohl! Wollen wir 'einmal sagen: mit dem 
Schlagwort der christlichen Front oder der bürger
lichen Front. Vor der Wahl habt Ihr z. B. mit der 
BP eine christliche und bürgerliche Front gemacht 
und nach der Wahl mit der SPD die Regierung und 

·schmiert die bürgerliche und christliche Front aus. 

'(Lachen) 

Jetzt wäre einmal der Moment gekommen, wo sich 
die christliche, die bürgerliche Front, für die Sie 
alle eingetreten sind, irgendwie auch bewähren 
müßte! 

(Lachen bei der CSU) 

Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn es mir gro
tesk erscheint, daß das lächerlich sein soll. Es ist 
im Grunde genommen erschütternd, wenn Sie 
nicht spüren, was sich der Wähler dabei denkt. Sie 
sind in die letzte Wahl zusammen mit der Bayern
partei mit dem Motto „Christliche Front" hinein
gegangen. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Für Dr. Adenauer!) 
- Für Dr. Adenauer! 

(Abg. Dr. Baumgartner: Das ist der Dank!) 

Da die Bayernpartei zu Ihnen gestanden hat, hat 
sie zu einem großen Teil die Wahl verloren. 

{Abg. Dr. Baumgartner: Sehr richtig!) 

Sie ist damit fertiggemacht worden,. so daß sie 
heute in Bonn nicht mehr vertreten ist. Diese Füh
rerchance, die sie Ihnen gegeben hat und der auch 
wir viel geopfert haben, wird hier auf Grund der 
Machtposition durch die Paragraphen ausgenützt. 

(Lebhafte Zustimmung bei der BP) 
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(Hadasch [FDP]) 

Ich darf Ihnen das eine sagen: Wenn Sie unter 
Zusammenarbeit bürgerlicher oder christlicher 
Parteien immer nur verstehen, daß wir unseren 
Kopf in Ihren geöffneten Rachen legen und Sie 
nach der Wahl zuschnappen, so ist das für mich 
keine Zusammenarbeit mehr. Wenn man sagt, der 
eine soll seinen Kopf hinhalten, so daß der andere 
nur zuzuschnappen braucht, so mag das zwar auch 
Zusammenarbeit sein; es ist aber bestimmt keine 
christliche Zusammenarbeit. 

(Erneuter starker Beifall bei der BP) 

Sie dürfen es uns nicht übelnehmen, wenn wir aus 
diesen Erfahrungen im Parlament zu der Gewiß
heit kommen, daß ·es mit dieser Zusammenarbeit 
nicht weit her ist. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Sehr richtig!) 
Ich meine, es wäre manchmal besser, vor der Wahl 
einen getrennten Weg zu gehen und seinen Wäh
lern ein klares Programm vorzulegen, um nach der 
Wahl zusammenzuarbeiten, anstatt daß man vor 
der Wahl zusammengeht und versucht, eine bür
gerliche Einheitsfront unter der Führung der CSU 
zu bilden, um dann allein den Vorteil aus der 
Situation für sich herauszuholen. 

(Lebhafter Beifall bei der FDP und BP -
Zurufe: Lindau!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort hat der 
Herr Abgeovdnete Eberhard. 

Eberhard (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Es' ist wirklich zu bedauern, daß heute 
diese Angelegenheit, die nach unserer Auffassung 
nur !lie nüchterne Auslegung und Betrachtung der 
Geschäftsordnung darstellt, zu einem Politikum 
gemacht worden ist, und noch dazu durch unseren 
Kollegen Haußleiter zu einem konfessionellen 
Politikum. 

(Zuruf von der BP: Von Ihnen!) 
- Von uns? Wir haben keinen so großen Einfluß 
auf die Presse. 

(Abg. Dr. Korff: Selbsterkenntnis!) 
- Eine F1eststellung! Keine Selbsterkenntnis. 

Ich darf dazu sagen, daß es uns in der Christlich
Demokratischen und· in der Christlich-Sozialen 
Union überlassen bleiben muß, wie wir innerhalb 
dieser Partei die F·rage der Parität der beiden 
Konfessionen ausgleichen. Wir haben gar kein In
teresse ·daran, daß diejenigen, die nur an einer 
Spaltung interessiert sind, 

(Sehr richtig! bei der CSU) 

uns Vorschriften machen wollen, was wir in dieser 
Hinsicht zu tun hätten. 

(Beifall bei der CSU) 

Ich darf Ihnen, Herr Kollege Haußleiter, eines 
sagen: Wenn Sie aus Gewissensgründen aus der 
CSU ausgetreten sind - andere sprechen vielleicht 
von „aus gewissen Gründen" - und eine so flam
mende Rede für die Grundlagen der Reformation 
und des Protestantismus halten, dann wird Ihnen 
die· Entscheidung, einen maßgebenden Vertreter 

der Evangelischen Kirche, nämlich der bayerischen 
Landessynode, zu wählen, sicherlich nicht schwer
fallen. 

Im übrigen c'Larf ich Sie, Herr Kollege Hadasch, 
der Sie von der Notwendigkeit sprechen, die christ
lich-bürgerliche Front rp.it allen Konsequenzen 
durchzustehen, ehrlich und ernstlich bitten, dies 
Ihrem verehrten Herrn Landesvorsitzenden zu 
sagen, weil ich nämlich glaube, daß Ihr Herr Lan
desvorsitzender von dieser notwendigen Konse
quenz nicht überzeugt ist, 

(Abg. Hadasch: Er hat seine Erfahrungen 
mit Euch gemacht!) 

sonst hätte er am Sonntag vor 8 Tagen bestimmt 
nicht jene Rede nach einer bestimmten Richtung 
hin gehalten. 

Icli glaube, wir sollten jetzt .zur Nüchternheit zu
rückkehren und diese Frage so betrachten, wie es 
der Herr Fraktionsvorsitzende der CSU getan hat. 

(Abg. Haußleiter: Das würde Ihnen so 
passen! - Heiterkeit) 

Wenn der Herr Kollege Ha:dasch hier zum Aus
druck gebracht hat, es sei unfair, die Bayernpartei 
so fertigzumachen, und wenn er feststel.lt, die CSU 
habe die Bayernpartei fertiggemacht, dann darf d.ch 
ihm doch erwidern, daß an dem für die Bayern
partei unglücklichen Wahlausgang nicht die Christ
lich-Soziale Union schuld ist, sondern einer der 
maßge>benden früheren Vertreter der Bayernpar
tei, nämlich der Gründer der Bayernpartei, 

(Zuruf: Und der Ochsensepp!) 

der sich anschickt, wieder in diese Reihen zurück
zukehren. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir schreiten zur Wahl. Es ist schrift
liche Wahl für den Wahlvorgang beantr,agt. Für 
eine schriftliche Wahl ist eine Unterstützung durch 
10 Mitglieder des Landtags notwendig. Da der An
trag auf schriftliche Wahl im Namen der Fraktion 
der BP gestellt ist, genügt die Unt~rstützung. 

(Zuruf des Abg. Dr. Lacherbauer) 

- Sehen Sie in der Geschäftsordnung nach; der 
Präsident kennt sie besser. Es ist gleichzeitig ge
sagt worden, daß durch den Wahlvorgang implicite 
die Frage der Abberufung entschieden werden soll. 

Der Vorschlag der Fraktion der CSU lautet auf 
den Namen Georg Bachmann. Ich bitte die
jenigen Abgeordneten, die den Abgeordneten Bach
mann wählen wollen, auch den Vornamen hinzu
zufügen, da wir zwei Abgeordnete dieses Namens 
haben. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Kann auch · ein 
anderer Name auf den Wahlzettel geschrie

ben werden?) 
Der Wahlakt beginnt. Ich bitte mit der Ver

lesung der Namen anzufangen. -
Das Alphabet wird wiederholt. -
Der Wahlakt ist geschlossen. Die Sitzung wird 

zur Feststellung des Ergebnisses unterbrochen. ' 

(Die Sitzung wird von 10 Uhr 42 Minuten 
bis 10 Uhr 48 Minuten unterbrochen) 
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Präsident Dr. Hundhammer: Die Beratungen 
werden wieder aufgenommen. 

Am Wahlgang haben sich 163 Abgeordnete be
teiligt. Davon haben. gestimmt für Bachmann 
Georg 72, für Dr. Fischbacher 61, mit Enthaltung 
24 Abgeordnete. Außerqem sind abgegeben wor
den für Dr. Ankermüller 2 Stimmen, für Lallinger, 
Dr. Lippert, Höllerer, Kraus je 1 Stimme. Damit 
hat keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit 
erreicht, die nach der Geschäftsordnung erforder
lich ist. Es kommt zur S t i c h w a h 1 zwischen den 
beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen, das 
sind Bachmann Georg und Dr. Fischbach·er. Beim 
zweiten Wahlgang werden Stimmenthaltungen 
nicht mitgezählt. 

Wir treten in ·den, zweiten Wahlgang ein. Die 
Abstimmung beginnt. Ich bitte, mit der Verlesung 
der Namensliste zu beginnen. -

Das Alphabet wird wiederholt. -
Die Wahl ist geschlossen. Sie Sitzu!lg wird zur 

Feststellung des Ergebnisses wieder unterbro
chen. -

(Unterbrechung der Sitzung· von 10 Uhr 
58 Minuten bis 11 Uhr 7 Minuten) 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Beratungen 
sind wieder aufgenommen. Am zweiten Wahlgang 
beteiligten sich 161 Abgeordnete, von denen siCh 18 
der Stimme enthielten. Die Stimmenthaltungen 
zählen aber nach der Geschäftsordnung im zwei
ten Wahlgang nicht mit. Für Bachmann wurden 
diesmal 79 Stimmen abgegeben, für Dr. Fisch
bacher 64. Damit ist der Herr Abgeordnete Georg 
Bachmann zum II. Vizepräsridenten des Lartdtags. 
gewählt. 

Zunächst möchte ich - damit spreche ich sicher 
im Namen des ganzen Hohen Hauses - dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Fischbacher als dem bisherigS"n 
Vizepräsidenten Dank und Anerkennung für seine 
bisherig•e Amtsführung aussprechen. 

(Allgemeiner Beifall) 
Ich betone ausdrücklich - das kam auch in der 
Debatte zum Ausdruck -, daß die Veränderung 
im Präsidium einzig und allein auf· die Verände
rung der F'raktionsstärken zurückgeht und nicht 
in der Persönlichkeit Dr. Frschbachers ihre Ursache 
hat. Gleichzeitig möchte ich dem neugewählten 
Vizepräsidenten Georg Bachmann meine herzlich
sten Glückwünsche aussprechen und ihm für die 
Amtsführung, die ihm obliegen wird, die besten 
Wünsche mitgeben. 

r(Beifall) 

Damit ist dieser. Wahbkt abgeschlossen. ____J: 
Auf Wünsch d;~~·"M:i:rlisterpräsidenten;-der ·· 

durch die Anwesenheit des englischen Hohen Kom
missars gezwungen ist, die Sitzung in Bälde zu 
verlassen, rufe ich nunmehr auf die Ziffer 4 der 
Nachtragstagesordnung: 

Interpellation der Abgeordneten Dr. Baum
gartner, Dr. Lacherbauer, Gaßner Alfons und 
Fraktion betreffend Heimkehrerentschädi
gungsgesetz (Beilage 4852). 

Zur Verlesung der Interpellation erteile ich das 
Wort dem Herrn Abgeordneten Gaßner. 

Gaßner Alfons (BP), Interpellant: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Die Fraktion der 
Bayernpartei stellt an die bayerische Staatsregie
rung folgende Interpellation: 

Veranlaßt durch Mitteilungen in der Presse 
fragen wir die Bayerische Staatsregierung: 
1. Wie hat sich der Vertreter Bayerns im Bundes

rat bei der Abstimmung über das sogenannte 
Heimkehrerentschädigungsgesetz (Verabschie
dung im. Bundestag am 2. Juli 1953) verhalten? · 

2. Teilt die Bayerische Staatsregierung die Auf
fassung der Bundesregierung, daß die Verkün

' dung dieses Gesetzes von den zuständigen 
Bundesorganen verweigert werden kann? 

3. Was gedenkt sie zu tun, um den Vollzug des. 
2. Heimkehrerentschädigungsgesetzes zu er
wirken? 

4. Welche Zwischenmaßnahmen gedenkt die. 
Bayerische Staatsregierung bis zur Entscheb 

. dung eines etwaigen Streites über die Ver
kündigungspfiicht hinsichtlich dieses Gesetzes 
zugunsten · der Heimkehrer Bayerns zu er
greifen? 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich frage die Staats
regierung, ob sie bereit ist, die Interpellation so
fort zu beantworten. 

Dr. Eharcl, Ministerpräsident: Ich bin zwar be
reit, die Interpellation zu beantworten, bitte aber, 
die Beantwortung auf die nächste Plenarsitzung· 
zurückzustellen, und zwar deshalb, weil verschie
dene Fragen von mir heute nicht beantwortet wer
den können, da die Unterlagen fehlen. Ich wäre 
den Herren Interpellanten dankbar, wenn sie mit 
einer Zurückstellung auf die Tagesordnung. der 
nächsten Sitzung einverstanden wären. 

Präsident Dr. Hundhammer: Damit ist dieser 
Gegenstand der Tagesordnung erledigt. Die Inter:. 
pellation kommt als erster Punkt auf die Tages..: 
ordnung der nächsten Sitzung. 

Ich rufe auf als nächsten Punkt Ziffer 3 der 
Nachtragstagesordnung, wenn Sie damit einver
standen sind: 

und 

Dringlichkeitsanträge der Abgeordneten von 
Knoeringen, Hofmann Leopold und Fraktion 
(Beilage 4722) 

Meixner, Donsberger, Dr. Fischei· und F1·aktion 
(Beilage 4846) betreffend Weihnachtszuwen
dungen für die Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes. 

Den Bericht des Ausschusses für den Staatshaus
halt (Beilage 4853) erstattet der Herr Abgeordnete 
Eisenmann; ich erteile ihm das Wort. 

Eisenmann (BP), Berichterstatter: Herr PräsiM 
dent, meine Damen und Herren! Der Haushaltsaus
schuß hat sich in seiner gestrigen Sitzung mit den 
beiden Dringlichkeitsanträgen, die der Herr Prä
sident eben verlesen hat, befaßt. Mitberichterstat
ter war der Herr Kollege Riediger, Berichterstatter 
ich. 
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(Eisenmann [BP]) 

Der Ausschuß hat nach verhältnismäßig em
gehender Debatte mit allen gegen nur eine Stimme 
folgenden Beschluß gefaßt: 

Die Staatsregierung wird ersucht, den Be'
amten, Ruhegehaltsempfängern, Angestellten 
und Arbeitern des bayerischen Staates auch 
in diesem Jahre eine Weihnachtszuwendung 
wie im Vorjahr zu gewähren. 

Im Staatshaushaltsausschuß wurde, wenn ieh ganz 
kurz aus dem Gedächtnis zu Iih.TeT Information be
richten darf, folgendes festgestellt: 

1. Der Herr Finanzminister bezifferte die Auf
wendungen des bayerischen Staates für diese 
Weihnachtsgratifikation auf 10 Millionen DM. Diese 
10 Millionen DM sind aber bereits im Haushalts
plan für 1953 enthalten. Sie waren ursprünglich 
schon vorgesehen, so daß keine neue Belastung 
des Staates ·notwendig ist. 

2. Im einzelnen sollen Weihnachtsgratifikationen 
wie im Vorjahr gewährt werden, und zwar für 

. Verheiratete grundsätzlich 50 DM, für Ledige 
. 30 DM und für jedes zuschlagsberechtigte Kind 

15 DM. 
3. Der Herr Finanzminister betonte, daß zw.ar 

die Sperrvorschrift des Bundes bestehe, nach der 
die Länder ihren Beamten keine Bezüge gewähren 
können, die über die des Bundes hinausgehen, daß 
der Bund aber bisher von dieser Sp.errvorschrift 
gegenüber Nordrhein-Westfalen und Bayern, das 
mit der Einbeziehung der Ruhegehaltsempfänger 
über die Regelung des Bundes hinausgegangen sei, 
im vorigen Jahr nicht Gebrauch gemacht habe. 

Der Ausschuß war der Meinung, daß diese Sperr
vorschrift für den bayerischen Staat nicht bindend 
sei, weil Bayern nicht warten könne, bis eine ent
sprechende Bundesregelung komme. 

4. übereinstimmend wurde im Ausschuß fest
gestellt, daß dieser Antrag, der vom Plenum ver
abschiedet werden soll, eine Ermächtigung an die 
Staatsregierung darstellen solle, damit die Staats
regierung mit der Anweisung und mit der Aus
zahlung dieser Weihnachtsgratifikation beginnen 
könne. Die Staatsregierung werde dem Landtag 
aber aus formalen Gründen noch einen Gesetz
entwurf vorlegen, der dann im nächsten Plenum 
behandelt werden kann. 

Ich habe ganz kurz über die Grundzüge der 
Verhandlungen im Haushaltsausschuß berichtet 
und bitte Sie, dem Beschluß des Ausschusses, den 
ich Ihnen vorgelesen habe, zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne die Aus
sprache. Zu Wort ist gemeldet der Herr Abgeord.:. 
nete von Haniel-Niethammer; ich erteile ihm das 
Wort. 

von Haniel-Niethammer (CSU): Sehr verehrter 
Herr Präsident, Hohes Haus! Nachdem ich bei den 
gestrigen Beratungen im Haushaltsausschuß als 
einziger Abgeordneter gegen den Antrag gestimmt 
habe und deshalb auch in der Presse genannt 
wurde, halte ich mich für berechtigt, hier zu meiner 
Stellungnahme eine kurze Erklärung abzugeben. 

Wir müssen uns darüber klar sein, daß diese 
Weihnachtszuwendung, wenn sie jetzt beschlossen 
wird, für immer bleiben wird. Diese Weihnachts·
zuwendung wird auch zusätzlich bleiben, wenn eine 
Besoldungsreform kommen sollte; denn so wenig 
die 20prozentige Erhöhung der Gehälter der Be
amten die vorjährige Weihnachtszuwendung in 
Wegfall gebracht hat, so wenig wird das in Zu
kunft der Fall sein. Der Beschluß, der heute gefaßt 
wird, wird also für immer gelten. 

Zweitens bestehen die Sperrvorschriften des 
Bundes. Nun wird in diesem Hause und, soweit ich 
gestern erfahren habe, auch seitens des Staats
ministers der Finanzen der Standpunkt ver
treten, diese Sperrvorschriften seien nicht so tra
gisch zu nehmen, da der Bundesfinanzminister bei 
Verstößen gegen diese Sperrvorschriften seitens 
anderer Länder nichts unternommen habe. Ich 
stehe auf dem Standpunkt, daß eine Bestimmung 
immerhin eine Bestimmung ist und es nicht im 
Interesse des Föderalismus liegt, wenn man sich 
hier einfach über solche Sperrvorschriften hinweg
setzt. Im Gegenteil! Auf lange Sicht ist das Wasser 
auf die Mühlen des. Zentralismus und man sagt 
zum Schluß: wenn die Länder nicht parieren und 
sich nicht an die Bestimmungen halten, muß man 
sie schärfer an die Kandare nehmen. Es ist selbst
verständlich, daß in dem Augenblick, in dem der 
Bund es beschließt, wir es auch machen müssen. 
Ich kann mich aber - soviel gestattet mir meine 
Fraktion; wir haben keinen Fraktionszwang, so 
daß ich von der Auffassung meiner Fraktion ab
weichen kann - Ihrem Antrag nur dann anschlie
ßen, wenn er eine Klausel enthält „ vorbehaltlich 
einer entsprechenden Regelung des Bundes". Ich 
halte es aber nicht für glücklich, wenn wir von 
seiten Bayerns allen Sperrvorschriften zuwider 
hier •vorpTeschen. Ich habe Bedenken, einem Bun
desfinanzminister in den Rücken zu fallen, der doch 
immerhin - das werden alle anerkennen - das 
große Verdienst hat, der getreue Ek,kehard der 
deutschen Wäh1·ung zu sein. Diese Dinge, meine 
Damen und Herren, sind nicht so ganz selbstver
ständlich, wie Sie vielleicht meinen. Sie wissen, daß 
schon gewisse Strömungen in Nordrhein-Westfalen 
- ich glaube sogar bei der Schwerindustrie - be
stehen, die von einer sogenannten zyklischen In
flation sprechen. Meiner Ansicht nach ist für das 
Volk und damit auch für den Arbeitnehmer das 
Wichtigste eine feste, stabile Währung; denn eine 
schwankende Währung könnte sich für die Arbeit
nehmer und die Beamten sehr viel schädlich·er aus- · 
wirken als eine Vorenthaltung der Weihnachts
zuwendung. 

(Zuruf aus der Mitte: Das wird aber nicht 
durch die Weihnachtszuwendung verursacht!) 

Nun möchte ich dem Herrn Abgeordneten Haas 
noch etwas entgegnen. Er hat seine Begründung 
des Antrags mit den Worten eingeleitet, es müsse 
hier wirklich einmal mutigen Schrittes vorgegan
gen werden. Herr Abgeordneter Raas, ich stehe auf 
dem Standpunkt: Was wit hier machen und was 
wir leider in sehr, sehr vielen Fällen machen, ist 
nicht die Politik des Mutes, sondern die Politik des 
geringsten Widerstands. Ich habe das Gefühl, daß 
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(von Haniel-Niethammer [CSU]) 

wir damit auf einem sehr bedenklichen Weg fort
schreiten. Wir haben vorhin über eine wohl wirk
lich geringfügige Sache zwei Stunden debattiert, 
jetzt geht es auf die Mittagspause zu und es wird 
über Beträge entschieden, die in ihrer letzten Kon
sequenz in die vielen Millionen gehen. Wir wissen 
ja, daß die SPD auch einen Antrag einbringt, beim 
Bund vorstellig zu werden, daß auch die Renten
empfänger die Weihnachtszuwendungen erhalten 
sollen. 

(Zahlreiche Zurufe von der SPD und Abg. 
Haußleiter - Große Unruhe) 

Ich bin bereit, den Anträgen der CSU und SPD 
zuzustimmen, wenn die Klausel hineingesetzt wird: 
„ vorbehaltlich einer entsprechenden Regelung des 
Bundes". Wenn das nicht eingesetzt wird, 'werde 
ich aus den Gründen, die ich Ihnen dargelegt habe, 
dagegen stimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Ab stimm u n g. 

Herr AibgeODdneteT von Raniefl, Iihre letzten Aus
führungen sind wohl im Sinne eines Antrags zu 
verstehen, daß die Klausel eingefügt werden soll. 

(.A!bg. von Hantel-Niethammer: J.awohl!) 

- Dann ist zunächst über diesen Abänderungs
antrag abzustimmen. Wer dem Antrag des Herrn 
Abgeordneten von Haniel die Worte „vorbehaltlich 
einer entsprechenden Regelung des Bundes" einzu
fügen, beitritt, wolle sich vom Platz erheben. -
Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr ab über den Ihnen auf 
Beilage 4853 vorliegenden Antrag, über den Sie der 
Berichterstatter informiert hat. Wer diesem An
trag die Zustimmung erteilt, möge sich vom Platz 
erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Gegen 
6 Stimmen. Stimmenthaltungen? - 4 Stimmenthal
tungen. Der Antrag ist angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf die Ziffer 2 der zweiten 
Nach tragstagesordnung: 

Schreiben des Herrn Ministerpräsidenten vom 
26. November rn53 betreffend Besetzung des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. 

Das Schreiben ist verteilt worden. Ich möchte. es 
jedoch zur allgemeinen Information nochmals ver.:. 
lesen. 

Vor den in letzter Zeit am Bayer. Verfassungs
gerichtshof infolge Ausscheidens bisheriger und 
Neuwahl neuer Mitglieder eingetretenen Per
sonalveränderungen hatte der Bayer. Landtag 
jeweils zwei Vertreter des Präsidenten des Ver
fassungsgerichtshofs bestellt, wovon einer der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit und der andere dem 
Bayer. Verwaltungsgerichtshof angehör.te. Die 
beiden bisherigen Vertreter des Präsidenten des 
Verfassungsgerichtshofs, Amtsgerichtspräsident 
Dr. Knör und Senatspräsident Dr. Decker, sind 
aus dem B~yer. Verfassungsgerichtshof ausge
schieden. Ein Vertreter des Präsidenten ist zur 
Zeit nicht bestellt. 

Der Herr Prästdent des Bayer. Verfassungsge
richtshofs hat daher an mich die Bitte .gerichtet, 

den Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Wintrich 
des Oberlandesgerichts München und den Senats
präsidenten Dr.Adam des Bayer. Verwaltungs
gerichtshofs dem Bayer. Landtag zur Wahl als 
Stellvertreter des Präsidenten des Verfassungs
gerichtshofs vorzuschlagen. Die Wahl von Stell
vertretern, welche in München ihren Amtssitz 
haben, ist nach Auffassung des Herrn Präsiden
ten des Bayer. Verfassungsgerichtshofs im Inter
esse eines reibungslosen Ablaufs des Geschäfts
ganges geboten, da der Herr Präsident des Ver
fassungsgerichtshofs seinen Amtssitz in Nürnberg 
hat und der Sitz des Verfassungsgerichtshofs in 
München ist. Die Bayerische Staatsregierung ist 
mit den Vo!'.schlägen des Herrn Präsidenten des 
Bayer. Verfassungsgerichtshofes einverstanden. 

Ferner schlage ich im Einverständnis mit der 
Bayerischen Staatsregierung und dem Herrn 
Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs für die 
Neuwahl in den Verfassungsgerichtshof folgende 
weitere Berufsrichter vor: 

1. Landgerichtspräsident Dr. Rudolf Herr -
man n, Landgericht Deggendorf, geboren 19. 6. 
1893; 

2. Landgerichtsdire~tor Dr. Karl Bechert, 
L1andgeriCht Bayreuth, gebor·en ,31. 12. 1900. 

Landgerichtspräsident Dr. Herrmann wurde 
von mir bereits mit Schreiben· vom 28. 10. 1953 
Nr. I - 13 749 - Bg. 1 a zur Wahl als berufs
richterliches Mitglied des Verfassungsgerichtshofs 
vorgeschlagen, seine Wahl wurde jedoch vom 
Bayer. Landtag vorerst zurückgestellt; bei Land
gerichtsdirektor Dr. Bechert handelt es sich um 
einen neuen Vorschlag. Beide Richter erfüllen die 
Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Ge
setzes über den Verfassungsgerichtshof. 
Zur Beschleunigung des Vorganges würde ich 

vorschlagen, die Wahl offen durch Aufstehen vor
zunehmen. Erhebt sich dagegen eine Erinnerung? 

(Zurufe: Nein!) 

- Das ist nicht der Fall. Wir stimmen über jeden 
Vorschlag einzeln ab. 

Herr Abgeordneter Junker! 

Junker (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Die Staatsregierung hat den Antrag ge
stellt, den ersten und den zweiten Vizepräsidenten 
des Verfassungsgerichtshofs zu wählen. Ich bitte die 
Staatsregierung, uns den einschlägigen Artikel oder 
Paragraphen eines Gesetzes zu nennen, nach dem 
diese Wahl durch den Landtag vo.rgenommen wer
den muß. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine ausdrückliche 
Bestimmung darüber ist nicht vorhanden. Ich habe 
aber mit dem Herrn Ministerpräsidenten Fühlung 
genommen. Er ist der Auffassung, daß der Landtag 
die Wahl vorzunehmen hat. Wenn das der Fall ist, 
hat der Landtag wohl keinen Grund, auf dieses 
Recht zu verzichten. 

(Richtig!) 

Ich schlage vor, die Wahl vorzunehmen. Ich werde 
die vier Namen einzeln aufrufen. 
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Ich rufe zunächst auf die Wahl des Oberlandes
gerichtspräsidenten Dr. W in tri c h am Oberlan
desgericht München zum Stellvertreter des Präsi
denten des Verfassungsgerichtshofs. Wer zustimmt, 
wolle sich' vom Platz erheben. -.Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Bei einer 
Stimmenthaltung ist die Wahl wie vorgeschlagen 
erfolgt. · 

Ich rufe auf die Wahl des Senatspräsidenten 
Dr. Adam am Bayerischen Verwaltungsgerichts
hof zum weiteren Stellvertreter des Präsidenten 
des Verfassungsgerichtshofs. Wer zustimmt, wolle 
sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - Auch diese Wahl 
ist bei einer Stimmenthaltung, im übrigen ein
stimmig erfolgt. 
· Ich rufe weiter auf die Wahl des Landgerichts
präsidenten Dr. Rudolf Herr m an n, Deggen
dorf,:zum weiterenMitglieddesVerfassungsg,erichts
hofs als Berufsrichter. Wer zustimmt, wolle sich 
vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
.probe. - Gegen 2 Stimmen. Stimmenthaltungen? 
-- 4 Stimmenthaltungen. Dr. Herrmann ist ge
wählt. 

Ich rufe auf die Wahl des Lari.dgerichtsdirektors 
Dr. Karl B e c h er t , Bayreuth, ebenfalls zum Mit
glied des Verfassungsgerichtshofs als Berufsrichter. 
Wer zustimmt, wolle sich vom Platz erheben. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenhaltun
gen? - Bei einer Stimmenthaltung, sonsf ein
stimmig, ist Dr. Bechert gewählt. 

Damit ist die Nachtragstagesordnung erledigt. 

Nun, meine Damen und Herren, erscheint es-mir 
nicht zweckmäßig, die Debatte über die Ammers·ee
und Starnbergersee-Schiffahrt nochmals aufzuneh
men. Ich habe bereits 4 Wortmeldungen vor
liegen und vermute, daß d,er Gegenstand noch 
längere Zeit in A~pruch nimmt. 

Dagegen glaube ich, wurde es möglich sein, die 
Ziffer 6 a der ursprünglichen Tagesordnung vor
wegzunehmen: 

Antrag der Staatsregierung betreffend vor
griffsweise Bewilligung von Mitteln des Staats
haushalts 1954 für die Gewährung von Dar
lehen für ArQeitsbeschaffungsmaßnahmen der 
wertschaffenden Arbeitslosenfürsorge (ver
stärkte Förderung) - Beilage 4759. 

Es handelt sich um einen einstimmigen Beschluß, 
der im ·Interesse der Bekämpfung der Arbeitslosig
keit besonders dringlich ist. 

Wenil1 sich kein Widerspruch erhebt -, rufe ich 
den Gegenstand auf. Ich erteile das Wort dem 
Herrn Abgeordneten Ortloph zur Berichterstattung 
über die Verhandlungen des Ausschusses für den 
Staats:qaushalt (Beilage 4791). · 

Ortloph (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Mitglieder des Bayerischen Landtags! Der Antrag 
liegt auf Beilage 4759 vor und ist eingehend be
gründet. Er lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Das Staatsministerium für Arbeit und soziale 
Fürsorge wird ermächtigt, zu Lasten des im 
Staatshaushalt 1954 zu veraI).schlagenden An
satzes für die verstärkte Förderung von Ar
beitsbeschaffungsmaßnahmen der wertschaffen
den Arbeitslosenfürsorge Bewilligungen bis zur 
Höhe von 6 Millionen DM auszusprechen. 

Der Antrag wurde am 6. November 1953 im Haus
halfaausschuß ·behandelt und es wurde ihm einstim
mig die Zustimmung erteilt. Ich bitte Sie, diesem 
Beschluß des Haushaltsausschusses beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wer dem vom Berichterstatter vor
getragenen Ausschußvorschlag, der auf Zustimmung 
zu dem Antrag lautet, beitritt, wolle Platz behalten. 
- Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthal
tungen? - Es ist einstimmig beschlossen, wie vom 
Ausschuß vorgeschlagen. 

(Abg. Simmel: Zur Geschäftsordnung!) 

- Zur Geschäftso.rdnung ·erteile ich das Wort dem 
Herrn Abgeordneten Simmel. 

Simmel (BHE): Ich bitte Sie doch sehr, auch den 
Punkt 6 c der Tagesordnung heute noch zu 'behan
deln. Er betr.ifft das Grenzhilfeprogramm. Die An
gelegenheit is1t äußerst ·dTin.gend. Die Not .des · 
Grernzlandes erfordert schleunige Maßnahmen. Wir 
ha1ben in •C\en Vorbesprechungen gehört, daß bei der 
Mehrz,ahl der MitgliedeT des Hauses die Neigung 
besteht, die Angelegenheit noch einmal in den 
Haushaltsausschuß zu verweisen. Meine Fraktion 
wird daig<eigen auch keine Einv,rendungen erheben. 
Aber es ist notwendig, daß diese Sache möglichst 
schleunig in den Haus:halts:ausschuß kommt und 
dort beriaten werden ~ann. · 

Präsident D1·. Hundhammer: !Herr Abgeordneter 
Freunid'l hat sich 1elbenfalls gemeldet. Wollen Sie 
gegen den Antrng .auf Behandlung sprechen? 

(Aihg. F·reundl: Nein, dafür!) 

- ·Dafür lmnn nur einer reden. 
(Ahg. Freund1: Dann 1veTzichte d.ch!) 

Ich rufe als9 1au.f: 
Antrag der Abgeordneten Bantele, Schuster, 
Wölfel, Lind1ig, Sichler, ißr. Strosche und Wolf 
Hans betreffend Bereitstellung von Haushalts
mitteln für die Durchführung des bayerischen 
Grenzhilfeprogramms (Beilage 4137). 

Es ist beiantragt, dtesen Gegenstand an den Aus
schuß zmrückzuve-rweisen. . . 

(.&bg. Sichler: An die Ausschüsse!) 
- Sie wollen den Antrag .auch im Grenzlandaus
schuß behandelt wissen. Das ist eine neuerliche Be
ratung in einem anderen Ausschuß. Da eine wei
tere Ausschußber.atung verliangt wird, müssen wir 
über diesen Antraig gesondert abstimmen. 

Wir stimmen erst aib über den An1wag auf Zu
rückverweisung üiberh:aupt. Wer d:em zustimmt, 
wolle sich vom P1atz erheiben. - Es ist so beschlos
sen. 

Nun kommt der zweite Antrag, der hier ge""' 
stellt worden is,t, auf Verweisung nicht nur an den 
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Haus:ha:ltsausschuß, der die Materie >behandelt hat, 
sondern auch an den Grenzlandausschuß. Wer dem 
zustimmt, wolle sich vom Platz erheben. - Das ist 
ebenfalls die Mehrheit. Der Anrtrag kommt also 
auch an den Grenz1andausschuß. 

Meine i[)amen und Herren, jetzt wfü:de ich Ihnen 
vorschlagen, die Beratungen für heute zu beenden. 
- Es erhebt sich keine Erinnerung. 

Zur A<bga.1be einer Erklärung .eTtei1e ich das 
Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Baumgartner. 

Dr. Baumgartner (BP): Meine Damen und Her
ren! Für eine Minute darf ich Sie noch um Geduld 
bitten. Zu dem heutigen Vor:5a11 Dr. Geislihöringer 
habe ich namens meiner Fraktion folgendes zu er
klären: Tu. Geislhöringer und die um ihn herum
sitzenden Abgeordneten !berichten, daß Dr. Geisl
hör~nger ein persönliches Rededuell mit dem Ab
geordneten Lanzinger hatte. Dabei sagte Herr 
Dr. Geisl!höringer, auf A<bgeordneten Lanzinger 
zeigend, im Dialekt: Dös is ia Schweinehund! 
Dr. Geislhö·ringer i11at also del;1 .AJbg•eordneten Lan
zinger gemeint, nicht, wie lHerr Prä1at l\/Jeixner 
annahm, die .Fraktion der CSU. 

(Abg. Meixner: Wie der Herr Präsident 
gesagt hat!) 

Er :hat niclit die Meihrzahl, sondern die Einzahl 
gebraucht. Ich bitte daher die Fraktion der CSU 
und das Hohe Haus, davon Kenntnis zu nehmen. 

Präsident Di:. Hundhammer: Ebenfalls zur Ab
gabe einer Erklärung ·erteile ich das Wort dem 
Herrn Abgeordneten L1anzinger. 

Lanzinger (CSU): Ich hatte mit dem Kollegen 
Dr. Geislhöringer. kein Rededuell. Es wurde kein. 
Wort gesprochen. Es ist - und die Kollegen, die 
um mich herumgesessen haben, können das be
stätigen - der Vorwurf herübergerufen worden: 
„Da sitzen sie drüben, die Schweinehunde!" 

(Zuruf: „Da sitzt der Schweinehund", hat 
·eT gesagt. - Abg. Dr. Baumg1artner: „Sie 
lügen j•a, Herr A!bgeOTdneter! iEs sind Zeu-

gen da!" - Große Unruhe) 

Präsident Dr. Rundhammer: Herr Abgeordneter 
Dr. Baumgartrrer, ich erteile Ihnen eine Rüge. · 

(Abg. Dr. Baumgartner: :Oie Zeugen sagen 
das gleiche, Herr Präsident!) 

Ein solcher Ausdruck kann nicht gebraucht wer
den. Sie können sagen, das entspricht nicht den 
Tatsachen, aber Sie dürfen nicht beschimpfen. 

Lanziriger (CSU): Im übrigen kann ich n6ch 
einige Zeugen herrufen, die angeben, daß auch der 
Herr Abgeordne~e Klotz erklärt hat: „Jetzt wissen 
sie wenigstens Bescheid, was sie sind" - auch im 
Plural gesprochen -, „jetzt steht es im Protokoll,, 
jetzt haben sie es schwarz auf weiß." 

(Lachen) 

Meine Damen und Herren! Wir verzichten darauf,. 
wenigstens ich für meine Person, hier eine Er
klärung abzugeben über den Grund, der mich zu 
diesem Übertritt veranlaßt hat. Aber ein Schweine
hund war ich noch nie und als solchen lasse ich 
mich ·auch nicht bezeichnen, auch nicht, wenn die 
Beleidigung persönlich gemeint gewesen sein sollte, 
was aber nicht der Fall wa:r; denn Dr. Geislhörin
ger hat im Plural gesprochen. 

{Abg. Dr. Baumgartner: Die Zeugen sagen 
anders!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter 
Meixner erbittet ebenfalls das Wort ·zur Abgabe 
einer Erklärung. 

Meixner {CSU): Ich darf zwei Dinge feststellen: 
Erstens, daß ich mich bezogen habe auf die Worte 
des Herrn Präsidenten, als er diese Äußerung 
wiedergab, zwe-itens, daß der Herr Präsident den 
Herrn Abgeordneten Dr. Geislhöringer ausdrück
lich gefragt hat: „Haben Sie diese Äußerung ge
macht?" 

(Abg. Dr. Baumgartner: Den Ausdruck 
„Sch weineh und"!) 

- Nein, er hatte wörtlich zitiert: „Da sitzen diese 
Schweinehunde", und hat gefragt: „Haben Sie die
sen Ausdruck gebraucht?" Daraufhin hat Dr. Geisl
höringer wiederholt mit dem Kopf genickt und 
damit bestätigt, was der Herr Präsident ihm vor
gehalten hat. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Gegenstand ist 
damit vorerst für <;l.ie Plenarsitzung abgeschlossen. 

Ich mache noch darauf aufmerksam, daß der 
8. Dezember ein kirchliche'r Feiertag für di:e Ka
tholiken ist und daß für diesen Tag keine Aus
schußsitzungen anberaumt werden mögen. Der 
weitere Sitzungsverlauf ist bereits bekanntgegeben. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 11 Uhr 39 Minuten) 


